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Berufungsentscheidung

Der unabhdngige Finanzsenat hat lber die Berufung der Bw. gegen den Bescheid des Finanz-
amtes fir Geblhren und Verkehrsteuern Wien betreffend Rechtsgebiihren vom 26. Janner
1994 entschieden:

Der Berufung, soweit sie sich gegen die Festsetzung der Rechtsgebiihr fiir das Spiel
"Seven Card Stud Poker" richtet, wird teilweise Folge gegeben und der angefochtene

Bescheid diesbeziglich abgeandert:

Die Rechtsgeblihr gemaB3 § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 lit b GebG wird festgesetzt mit
394.735,43 Euro (25% von einer Bemessungsgrundlage von 1,578.941,81 Euro).

Die Berufung gegen die Festsetzung der Rechtsgeblihr betreffend die Spiele Lucky 9

und Aces ist vorerst noch unerledigt.
Im Ubrigen wird die Berufung als unbegriindet abgewiesen.

(Schillinginformation: Bemessungsgrundlage S 21,726.713,00 x 25 % = S 5,431.678,00)

Rechtsbelehrung

Gegen diese Entscheidung ist gemaB § 291 der Bundesabgabenordnung (BAO) ein ordent-
liches Rechtsmittel nicht zuldssig. Es steht Ihnen jedoch das Recht zu, innerhalb von sechs
Wochen nach Zustellung dieser Entscheidung eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof
oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof
muss - abgesehen von den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt
unterschrieben sein. Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof muss - abgesehen von
den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt oder einem

Wirtschaftspriifer unterschrieben sein.
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GemaB § 292 BAO steht der Amtspartei (§ 276 Abs. 7 BAO) das Recht zu, gegen diese Ent-
scheidung innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung (Kenntnisnahme) Beschwerde an den

Verwaltungsgerichtshof zu erheben.

Entscheidungsgriinde

Die Berufungswerberin, (Bw.), betreibt ein Kartenkasino und bot interessierten Personen die
Mdglichkeit, an von ihr in den Raumlichkeiten des Casinos organisierten Kartenspielen mit
Geldeinsatz teilzunehmen. Sie tritt nicht als Bankhalter auf und ist an den drei Kartenspielen,
die im Rahmen ihres Casinos gespielt werden, nicht beteiligt. In einer Halle stehen Poker-
tische, ovaldhnliche Spieltische mit Tuchbespannung, oberhalb Hangebeleuchtung, Teppich-
boden, gedampfte Gesamtbeleuchtung. Raumlich angeschlossen ist auch ein gastronomischer
Betrieb. Spielbetrieb ist von 0 bis 24 Uhr. Gespielt werden die Kartenspiele "Seven Card Stud
Poker", Lucky 9 und Aces.

Laut Bescheid des Magistrats vom 20. Juli 1993, Reg.ZlI.:....., ist die Bw. zur Ausiibung des
Gewerbes "Durchfiihrung erlaubter Kartenspiele ohne Bankhalter" berechtigt. Die am

12. Februar 1993 erstattete Anzeige betreffend die Ausiibung des Gewerbes durch den
Geschaftsfihrer ist vom Magistrat gemaB § 345 Abs. Z.1 GewO zur Kenntnis genommen

worden.

Das Finanzamt fiir Gebihren und Verkehrsteuern in Wien vertrat die Rechtsansicht, dass
durch die fortgefiihrt veranstalteten Kartenspiele ab Janner 1994 der Tatbestand des § 33 TP
17 Abs. 1 Z. 7 GebG in der Fassung der Novelle BGBI. Nr. 965/1993 verwirklicht wird.

Die Bw. erklarte, die neue Bestimmung des § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 GebG (BGBI 965/1993) sei
im Rahmen ihres Betriebes nicht vollziehbar und gab zu erkennen, dass sie ihrer Verpflichtung
gem. § 28 Abs. 3 GebG (BGBI 965/1993), zur unmittelbaren Entrichtung der Gebihr nicht

nachkommen werde.

Die Abgabenbehdrde flihrte daher gem. § 151 BAO Priifungen durch. Im Zusammenwirken
mit der Bw. wurde ermittelt: Je nach der Einsatzh6he beim Kartenspiel, die bei einem

bestimmten Tisch vereinbart sind, ergaben sich beim einzelnen Pokerspiel geschatzte
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Gewinne, von welchem noch der Spieleinsatz des Gewinners in Abzug gebracht wurde. Somit

wurde der Gewinst je Spiel ermittelt.

Nach Angabe der Bw. werden an einem Tisch in der Stunde durchschnittlich 17 Spiele durch-
gefiihrt. Sodann wurde die Dauer der Bespielung der einzelnen Tische an einem Tag
ermittelt. Somit lieB sich eine Summe aller Tagesgewinne feststellen. Multipliziert mit der

Anzahl der Tage wurden die einzelnen Bemessungsgrundlagen je nach Spielart ermittelt:

1) POKER S 43,803.857,00
2) LUCKY 9 S 5,625.000,00
3) Aces: S 15,390.000,00
Summe S 64,818.857,00

Auf Grund der unterbliebenen Selbstberechnung der Gebihr und der Ergebnisse der durch-
gefiihrten Nachschau erging der Bescheid gemaB § 201 BAO vom 26. Jénner 1994 :
"Gewinstgebluihr fiir den Zeitraum 1.1. - 6.1.1994, Gebihr gemaB § 33 TP 17(1)7 iVm. § 28
Abs 4 GebgG, It. beiliegendem Priifungsbericht, S 64,818.857,00 x 25% Geb., ds. S
16,204.714"

Fristgerecht wurde dagegen Berufung erhoben. Eingewendet wurde unrichtige rechtliche
Beurteilung, unrichtige Tatsachenfeststellung sowie Aktenwidrigkeit:

Feststehe, dass die Bw. an den Kartenspielen, die im Rahmen ihres Casinos gespielt werden,
namlich "Seven Card Stud Poker", Lucky 9 und Concord Aces, selbst nicht beteiligt ist. Die Z. 7
des § 33 TP 17 Abs. 1 GebG verweist auf § 1 Abs. 1 GSpG: "Gllicksspiele im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind Spiele, bei denen Gewinn und Verlust ausschlieBlich oder vorwiegend
vom Zufall abhdngen". Insbesondere bei dem Spiel "Seven Card Stud Poker" werde das
Gegebensein eines Gliicksspiels bestritten, denn nach der herrschenden Literatur lasst eine
"winning strategie" auf lange Sicht einen Gewinn erwarten. Der einzelne Spieler kdnne aktiv in

den Einsatzrunden in das Geschehen eingreifen. Auf Grund empirischer Werte gewinne letzt-
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lich derjenige, der die richtige "winning strategie" habe. Bei den Poker Meisterschaftsspielen
gewinne derjenige, der die groBte Geschicklichkeit besitze. Poker sei daher ein Geschicklich-

keitsspiel.

Zum Beweis verweist die Berufung auf die Monographie von Frank Hépfel im Jahrbuch Uber-
blicke Mathematik 1978 "Zum Beweisthema der Abhangigkeit eines Spieles vom Zufall". In
dieser werde ein Geschicklichkeitsspiel als ein Spiel charakterisiert, in dem "die... kdrperliche
und geistige Fahigkeit die Entscheidung Uber Gewinn und Verlust bestimmt". Die Fahigkeit,
die Kenntnisse und vielleicht auch ein besonderer Umstand, wie die Aufmerksamkeit seien fiir
das Spiel besonders wesentlich". Das treffe insbesondere bei "Seven Card Stud Poker" zu.

Weiters sei die Bemessungsgrundlage unrichtig, da die von den Gewinnern gesetzten Einsatze
nicht abgezogen worden seien. Abgesehen davon, wonach es sich bei den vorliegend
angewendeten Gesetzesbestimmungen der § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 und § 28 Abs. 3 GebG um
eine "Anlassgesetzgebung" handle, sei diese auch fiir die Partei nicht einhaltbar, weil die Bw.
Uber den Gewinn bei den einzelnen Spielen, welcher die Bemessungsgrundlage bilde, keine

Verfiigungsmacht habe.

In der gegenstandlichen Rechtssache sind die Hochstgerichte schon mehrmals befasst wor-

den:

1. Verfassungsgerichtshof

1.1. Der Verfassungsgerichtshof lehnte mit Beschluss vom 26. September 1995, B 220/95, die

Behandlung der Beschwerde ab.

1.2. Mit Beschluss vom 29. September 1998, B 2443/97, stellte der Verfassungsgerichtshof
das Verfahren ein, da der dem Verfahren zugrundeliegende Bescheid vom Verwaltungs-
gerichtshof mit Erkenntnis vom 20. August 1998, ZI. 97/16/0387, aufgehoben wurde.
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2. Verwaltungsgerichtshof

2.1. Mit Erkenntnis vom 18. Dezember 1995, ZI. 95/16/0047, hob der Verwaltungsgerichtshof
die (erste) Berufungsentscheidung vom 14. Dezember 1994, GA 9-601/94, wegen Rechts-

widrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aus zwei Griinden aufgehoben:

a) als die tatbestandsrelevante Sachfrage, welche Rolle bei den der Gebiihr unterworfenen
Spielen der Zufall in Relation zu anderen Faktoren spielt zu ermitteln gewesen ware und zwar

allenfalls auch im Wege der Einholung eines einschlagigen Sachverstandigengutachtens und

b) als die von der Behdrde vorgenommene Schatzung in der Begriindung des angefochtenen
Bescheides nicht entsprechend dargelegt worden sei.

2.2. Mit Erkenntnis vom 20. August 1998 , ZI. 97/16/0387, hob der Verwaltungsgerichtshof
die (zweite) Berufungsentscheidung vom 11. August 1997, GA 9-368/58/97, wegen
Rechtswidrigkeit infolge von Verletzung von Verfahrensvorschriften auf:

"Auszugehen ist davon, dass der von der belangten Behdrde beigezogene Gutachter zu dem
Ergebnis gelangte, dass die - fiir eine definitive Beurteilung - erforderliche qualitative und
quantitative Analyse bislang noch nicht zu Ende geflihrt wurde. Dies bedeutet aber, dass die
Angelegenheit sachverhaltsmassig noch nicht bis zur Spruchreife gediehen ist. Dazu kommt,
dass die von der belangten Behérde angestellte Schlussfolgerung bereits einer logischen
Priifung nicht standhalten kann. Insofern namlich die belangte Behérde meint, das Bluffen
eines Pokerspielers sei dussersten Falles geeignet, die Hohe seines Gewinnes (oder Verlustes)
zu beeinflussen, nicht jedoch den Spielausgang selbst, libersieht sie, dass in jeder Spiel-
zusammensetzung (insbesondere aber dann, wenn nur zwei Personen am Spiel teilnehmen)
immer auch der Fall denkbar ist, dass ein geschickt bluffender Spieler alle anderen (bzw. den
anderen) Spieler dazu bewegt, das Spiel zu verlassen, womit flir den Bluffer aufgrund seiner
Geschickes der Spielgewinn gesichert ist, auch wenn die letzte Karte nicht aufgedeckt wird.
Daraus folgt, dass im Beschwerdefall der Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt noch einer

Erganzung bedarf, weshalb der angefochtene Bescheid aufzuheben war."
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Unter Bedachtnahme auf die in den Erkenntnissen geduBerte Rechtsmeinung des Verwal-

tungsgerichtshofes war lber die Berufungen abermals zu entscheiden.
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Uber die Berufung wurde erwogen:

Uberblick:

I1.) Zur Gebiihrenpflicht dem Grunde nach
1. Zentrale Frage

2. Gesetzliche Grundlagen

3. Gegenstandlicher Sachverhalt

4. Auslegung der Bestimmung des § 1 Abs. 1 GSpG, insbesondere der Worte "ausschlieBlich"/"vorwiegend" vom
Zufall abhdngig

5. Erhebungen und Beweisaufnahmen
6. Die Grundstruktur des Pokerspiels
7. Die Dualitdt der Erscheinung des Spiels
8. Es ist nicht eine Spielperiode, eine Kartenpartie, in den Blick zu nehmen, sondern nur das Einzelspiel
9. Einwande der Bw., dass das Kartenpokerspiel ein Geschicklichkeitsspiel sei
10. Kein Geschicklichkeitselement im Spiel, insbesondere auch nicht nach der Spielregel
11. Bluffen
12. Die Frage nach der Kausalitdt ("Gewinn und Verlust" - "abhangt")
13. Wenn nur zwei Spieler spielen
14. Besondere Betrachtung der Stellung des Verlierers
e 14.1 Allgemein
e 14.2. Eine Stunde Pokerspiel

e 14.3. Nimmt die Mdglichkeit des Bluffens dem Spiel den Charakter eines vorwiegend vom Zufall abhéngi-
gen Spiels?

e 14.4. Vergleich mit dem Urteil betreffend Sportwetten
15. Umkehr der Behauptungs- und Beweislast
16. Die Gutachten im einzelnen
e 16.1. Gutachten von Dr. B.B. und Dr. P., April 1994
e 16.2. Gutachten Univ. Prof. Dr. G., Wien, samt dem Zusatz (Addendum)
e 16.3. Gutachten von Univ. Prof. Dr. LW, Graz, 1999
e 16.4. Aufsatz von Prof. Dr. W.A. Wagenaar, Reichsuniversitat in Leiden Niederlande

e 16.5. Gutachten von Ing. M. (Tatsachliche Beobachtung der Elemente des Bluffens und deren Auswirkung
auf den Spielausgang)

17. Schlussfolgerungen
18. Rechtliche Beurteilung

I1.) Bemessungsgrundlage
1. Darstellung der vom Finanzamt durchgefiihrten Schatzung

2. Neuberechnung der Rechtsgebiihr nur fiir das Kartenspiel "Seven Card Stud Poker"

II1.) Zusammenfassung
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IV.) Verwendete Literatur:

Gerhard Strejcek/Dietmar Hoscher/Markus Eder, Gliicksspiel in der EU und in Osterreich, Linde, 2001
Dr. Rudolf Sieghart, Die 6ffentlichen Gllicksspiele, Wien, 1899

Erlacher, Gliicksspielgesetz, Stand 1. Oktober 1997, 2. Auflage, Verlag Osterreich
Schwartz-Wohlfahrt, Gliicksspielgesetz mit wichtigen Spielbedingungen, Manz Kurzkommentar, 1998

Frank Hopfl, Zum Beweisthema der Abh3ngigkeit eines Spieles vom Zufall, Jahrbuch Uberblicke Mathema-
tik 1978,

Christian Bertl, Klaus Schweighofer, Osterreichisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Kurzlehrbuch

Urek Vedat, Das Gliicksspielstrafrecht und die Pokercasinos in Osterreich, unverdffentlichte Diplomarbeit
an der Universitat Innsbruck

Rita Danyliuk, Einmaleins der Kartenspiele, Humboldt, 2003

Alexander B. Szanto, Poker, Ekarte und Starpoker, 12. Aufl., Perlen-Reihe

Piatnik, Richard F. Scheibb, Meister Poker, 1971

Sven Pieper, Barbel Schmidt, Kartenspiele, Reclam Taschenbuch, 1994

Andy Bellin, Full House, Die Poker-Spieler und ihre Geheimnisse, Europa Verlag, 2002

Homo ludens, Der spielende Mensch, V, Internationale Beitrdge des Institutes fiir Spielforschung und
Spielpadagogik an der Hochschule "Mozarteum" Salzburg, Verlag Emil Katzenbichler, Miinchen-Salzburg,
1995,

Michael Monka/Manfred Tiede/Werner VoB3, Gewinnen mit Wahrscheinlichkeit, Statistik fiir Gllicksritter,
rororo Taschenbuch, 1999

Prof. Dr. W.A. Wagenaar, Bluffen beim Pokerspiel, Reichsuniversitat in Leiden

I1.) Zur Gebiihrenpflicht dem Grunde nach

1. Zentrale Frage

Da § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 GebG bei bestimmten Gllicksspielen iS des § 1 Abs. 1 GSpG zur
Rechtsgeblihr flihrt, ist folgende Frage zentrales Thema dieser Berufungsentscheidung:

Ist das Pokerspiel, insbesondere die Form des "Seven Card Stud Poker" ein Glicksspiel im

Sinne des Gliicksspielgesetzes? Uberwiegen fiir Gewinn und Verlust die Zufallselemente oder

die Geschicklichkeitselemente?

2. Gesetzliche Grundlagen
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GemaB § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 GebG unterliegen der Gebihr Glicksvertrage wodurch die
Hoffnung eines noch ungewissen Vorteiles versprochen und angenommen wird: Gliicksspiele
(§ 1 Abs. 1 GSpG), die von einem Veranstalter angeboten oder organisiert werden, und sons-
tige Veranstaltungen, die sich an die Offentlichkeit wenden und bei denen den Teilnehmern
durch Verlosung Gewinste zukommen sollen, wenn die Gewinste in Geld bestehen, vom
Gewinst 25% (Novelle BGBI. 1993/965 ab 1. Dezember 1993).

Das Geblihrengesetz verweist auf § 1 Abs. 1 GSpG, der lautet: Gllicksspiele im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind Spiele, bei denen Gewinn und Verlust ausschlieBlich oder vorwiegend
vom Zufall abhangen. Ausspielungen sind Gliicksspiele, bei denen der Unternehmer (Veran-
stalter) den Spielern fiir eine vermégensrechtliche Leistung eine vermdgensrechtliche

Gegenleistung in Aussicht stellt.

GemaB § 28 Abs. 3 GebG sind bei Gllicksspielen (§ 1 Abs. 1 GSpG) die Vertragsteile sowie die
Veranstalter, die Gllicksspiele organisieren, Gebiihrenschuldner. Die Gewinste vermindern sich
um die Gewinstgebihr. Der Veranstalter der Glicksspiele hat die Geblihr unmittelbar zu
entrichten (§ 31 Abs. 3 GebG). Nach § 28 Abs. 4 GebG haben die .....Ubrigen zur unmittel-
baren Geblihrenentrichtung verpflichteten Personen besondere Aufzeichnungen zu flihren, aus

denen die fir die Berechnung der Gebuhr erforderlichen Grundlagen zu entnehmen sind.

GemalB § 33 TP 17 Abs. 2 GebG ist die Geblihr, auch wenn eine Urkunde nicht errichtet wird,
ohne amtliche Bemessung unmittelbar zu entrichten. Nach § 31 Abs. 3 GebG sind die

Gebiihren am 20. des dem Entstehen der Gebiihrenschuld folgenden Kalendermonates fallig.

3. Gegenstandlicher Sachverhalt

e Unterschied Poker — andere Kartenspiele

Bei Poker spielt jeder Teilnehmer fiir sich selbst und halt sein Blatt (Kartenkombination), das

aus 5 Karten besteht. Dieses Blatt ist nur dem Spieler bekannt (verdeckt). Die Spieler schlie-
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Ben Wetten dariiber ab, wer von ihnen das beste Blatt (hoherwertigste Kartenkombination)

besitzt, wobei sie die Einsatze in eine Kasse, den Pot einzahlen ("setzen").

Poker unterscheidet sich von anderen Kartenspielen durch das Vorliegen zweier Phasen:
1. Phase: Verteilung der Karten an die Spieler

2. Phase: Die Spieler schlieBen Wetten dariiber ab, wer von ihnen die héchstwertigste
Kartenkombination hat. Wenn ein Spieler auf seine Kartenkombination eine hohe Wette legt
und kein anderer Spieler bereit ist, die Wette anzunehmen, dann gewinnt dieser Spieler die
bereits gemachten Einsatze, auch wenn seine Kartenkombination nicht die beste gewesen ist.
Sobald die Wetten abgeschlossen sind, zeigen alle Spieler ihre Kartenkombination und der
Spieler mit der hochstwertigtsten Kartenkombination gewinnt diese Wetten.

Taktisches Verhalten (bluffen) kann nur in der 2. Phase des Spiels zum Einsatz kommen.

e "Seven Card Stud Poker"

Im Gegenstand werden von der Bw. Pokerspiele in der besonderen Form des "Seven Card
Stud Pokers" (in der Folge kurz "Poker") angeboten bzw. organisiert: Nach der Spielregel
erhalt jeder Spieler sieben (7) Karten zugeteilt, davon drei (3) verdeckt und vier (4) offen. Die
besten flnf Karten zahlen in der gegenseitigen Spielwette um das beste Blatt. Sind die Wett-
einsatze abgeschlossen, werden von den Spielern die Karten aufgedeckt. Wer die beste Kar-
tenkombination hat, gewinnt und streicht alle Wetteinsatze, den ganzen Pot, ein. Die Wette ist
auch dann beendet, wenn ein Spieler einen Einsatz tatigt, den kein anderer Spieler mithalten

will. Er erhalt den Pot. Niemand erfahrt, ob er wirklich gute Karten gehabt hat.

Die Bw. bestreitet, dass es sich bei dem genannten Spiel um ein Gllicksspiel handelt. Sie
behauptet und versucht zu "beweisen", dass bei diesem Spiel die Geschicklichkeitskompo-
nente gegeniliber der Zufallskomponente iberwiege, so dass nicht von einem Gliicksspiel

gesprochen werden konne.
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4. Auslegung der Bestimmung des § 1 Abs. 1 GSpG, insbesondere der Worte "aus-

schlieBlich"/"vorwiegend" vom Zufall abhangig

Vorweg ist der Begriff Gliicksspiel privatrechtlich zu positionieren. Es handelt sich dabei um
einen Glicksvertrag im Sinne des § 1267 ABGB: Ein Vertrag, wodurch die Hoffnung eines
noch ungewissen Vorteiles versprochen und angenommen wird. Die Pokerspieler beginnen ihr
Spiel immer mit der ihnen in Aussicht gestellten Hoffnung, dass einem von ihnen ein Vorteil
(Gewinn) zukommen wird. Dagegen versprechen die Spieler Einsatze zu tatigen. Das Karten-
pokerspiel gehdrt zu den entgeltlichen Gliicksvertragen. Da § 1 GSpG und § 168 StGB in
Bezug auf die tatbestandsmaBige Beschreibung des Gllicksspiels einen identischen Text
haben, kann zur Auslegung des § 1 GSpG die Judikatur und Literatur herangezogen werden,
die zur Auslegung des § 168 StGB verwendet wird.

Ein Zufall liegt vor (VWGH vom 18. 12. 1995, ZI. 95/16/0047, Seite 13 und angegebene Judi-
katur), wenn der Erfolg weder von zielbewusstem Handeln oder der Geschicklichkeit oder
allein vom Belieben der beteiligten Personen abhangt, sondern wenn noch weitere Bedingun-

gen dazutreten mussen, die auBerhalb des Willens der beteiligten Personen liegen.

Nun ist wieder der Tatbestand des § 1 Abs. 1 GSpG in den Blick zu nehmen. "AusschlieBlich
oder vorwiegend vom Zufall abhangig". Welche der "Bedingungen" dominiert?

Der Begriff Zufall wird nach Meyers Enzyklopadisches Lexikon (in 25 Banden, Bibliographi-
sches Institut, Mannheim 1976) wie folgt definiert: "Zufall als allgemeiner Begriff fir alles,
was nicht als notwendig oder beabsichtigt erscheint oder dessen Eintreten durch keinen

(unmittelbaren) erkennbaren bzw. nachweisbaren Grund bewirkt wird".

Zufall ist dort, wo das Eintreten (Ereignis) durch keinen erkennbaren bzw. nachweisbaren
Grund bewirkt wird. Demnach entspricht dieser Vorstellung von Zufall im Blick auf einen zu
beurteilenden Geschehnisablauf nicht ein beliebiges Nebeneinander von "Zufallsbedingungen"
und z. B. "Geschicklichkeitsbedingungen" in allen denkbarmdglichen mathematischen

VerhadltnisgroBen. Nach Ansicht der Abgabenbehdrde ist der Text "ausschlieBlich" oder "vor-
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wiegend vom Zufall abhangig" nicht so zu verstehen, dass hier eine Abwdagung mit einem
Ergebnis von z B. 53,7 % Zufallskomponente und 46,3 % Geschicklichkeitskomponente als

Ziel tatbestandsgemaBer Ermittlungen Platz zu greifen hat.

Zufall im Blick auf ein Ereignis ist ja nur dort, wo es im Gesamten gesehen keinen nachweis-
lichen Grund (Ursachen, wie zielbewusstes Handeln, Geschicklichkeit) zu erkennen gibt. Bei
der Beurteilung, ob Zufall oder Geschicklichkeit kausiert, ist eine Tendenz in Ausrichtung Aus-
schlieBlichkeit zu erkennen. Entweder "regiert" in seiner Fllle der Zufall oder in seiner Fiille
die Geschicklichkeit. Es kann sich bei dem, was den Unterschied zur "AusschlieBlichkeit"
ausmacht, nur um kleine, eher zu vernachlassigende "GréBen" handeln, die dem Spiel in

seiner Gesamtbeurteilung nicht seinen "Charakter" nehmen.

Um ein bestimmtes Spiel in den Blick zu bekommen gibt es verschiedene Annaherungen:

e Das Auslegen der Spielregel. Was gibt die "Spielregel her"? Bei manchen Spielregeln
wird genau beschrieben, worauf es ankommt. "Gewinner ist, wem es gelingt durch
..., spricht fur Geschicklichkeitsspiel, oder wenn es in der Spielregel heiBt: "Gewinner

ist der, der die héchste Anzahl an Wirfelpunkten hat", spricht das fiir ein Gllcksspiel.

e Einzelfallbetrachtungsweise: Es ist zu priifen, ob der Ausgang eines einzelnen Spieles

zumindest vorwiegend vom Zufall abhangt.

e Durchschnittsbetrachtungsweise: Es ist der durchschnittlich gelibte und begabte Spie-

ler in den Blick zu nehmen.

Bei Kartenspielen, so Ehrlacher, Gllicksspielgesetz, Stand 1. Oktober 1997, 2. Auflage, Seite
10, ist die Beurteilung, ob das Spiel ein Gliicksspiel oder ein Geschicklichkeitsspiel ist, nur
nach den Spielregeln mdglich. Die Geschicklichkeitsspiele unterscheiden sich von den
Gliicksspielen dadurch, dass Faktoren wie Routine, Berechnung und Kombinationsgabe - eben
die Geschicklichkeit - den Ausgang des Spieles (iberwiegend beeinflussen. Gesellschaftsspiele
wie Tarock, Bridge oder Schnapsen sind bei Anwendung der Ublichen Spielregeln als
Geschicklichkeitsspiele einzustufen, "Hasardspiele" als Gllicksspiele.

4. Erhebungen und Beweisaufnahmen
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e Einsicht in den Gewerbeakt

Im Antrag der Bw. bei der Gewerbebehdrde verweist die Antragstellerin darauf, dass die von
ihr durchgeflihrten Kartenspiele vom Gliicksspielmonopol ausgenommen seien, und zwar
gemal § 4 Abs 1 GSpG.

e Einholung von Gutachten

"Bericht" (Universitatsprofessor Dr. B.B. und Dr. P.E.M. , beide Katholische Universitat
Brabant, Tilburg, Niederlande),

Aufsatz iber "Bluffen beim Pokerspiel" von Prof. Dr. W.A. Wagenaar, Reichsuniversitat in

Leiden, Niederlande
Univ. Prof. Dr. G., Universitat Wien (mathematisches Gutachten),
Univ. Prof. Dr. L., Karl Franzens Universitat Graz (mathematisches Gutachten)

Sachverstandiger Ing. M. (soziologisches Gutachten).

e Teilnehmende Beobachtung

Das Kartenspiel "Seven Card Stud Poker" wurde selbst beobachtet und daran teilgenommen.
Gemeinsam mit dem Sachverstandigen Ing. M. nahm ein Organwalter der Abgabenbehérde 2.
Instanz an Pokerspielen "Seven Card Stud Poker" teil und zwar im Casino Austria Wien 1.
Bezirk, Karntnerstrasse, im Veranstaltungsort der Bw. in Wien 11. Bezirk, sowie im
"Zauberkistl" in Wien, 16. Bezirk. Am letzt genannten Ort wurde zu Ubungs- und
Demonstrationszwecken das Pokerspiel nur zu zweit gespielt. Am 12. Dezember 2003 wurden
in den Raumlichkeiten der Nachfolgerin der Bw. in Wien zwischen Spielern beim Spieltisch die
Spiele und der Ablauf der Spiele mehr als eine Stunde lang beobachtet. Im Selbstversuch
simulierte der Organwalter das Pokerspiel mit einem "alter ego", um auch so die
Grundstruktur dieses Spiels in den Blick zu bekommen und nachvollziehbar darzustellen.
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6. Die Grundstruktur des Pokerspiels

Diese kommt auch zum Ausdruck, wenn das Spiel nur "allein" gespielt wird, d.h., wenn simu-
liert wird, es wiirden zwei Spieler spielen. Das Spiel erfolgt mit einem "alter ego". Die 52 Kar-
ten werden von dem einen (1) "Spieler" gemischt. Er ist zugleich auch der Dealer, wie im
Casino. Man kann sich vor sich am Tisch eine Trennungslinie vorstellen, die eine linke und
eine rechte Tischhalfte trennt. Auf der linken Seite fallen die ausgeteilten Karten fir den "alter
ego", auf der rechten die Karten fiir den Austeiler. Nach der Spielregel beginnt jetzt das Aus-
teilen von einem gemischten KartenstoB von 52 Spielkarten. Links, also fiir den "alter ego",
zwei verdeckte Spielkarten (mit dem Kartenriicken nach oben, so schauen alle Spielkarten
gleich aus) und eine offene Karte, mit dem Kartenbild nach oben hingelegt, dann auf die
rechte Halfte flir den Austeiler zwei verdeckte Spielkarten sowie eine offene. In der zweiten
Geberrunde bekommt der links situierte "alter ego" eine offene Karte, und der Austeiler eine
offene Karte. Es folgt eine dritte und vierte "Geberrunde" in gleicher Weise, sodass auf jeder
Seite bisher zwei (2) verdeckte Karten zu liegen gekommen sind (in der ersten Runde zuge-
teilt) und vier (4) offene Karten (in den Runden 2 bis 4 ). Nun folgt noch die flinfte und letzte
Runde. Bei dieser wird in diesem Demonstrationsspiel je eine verdeckte Karte links und rechts,
flr "alter ego" und flir den Austeiler zugeteilt. Im Ergebnis sind je sieben (7) Karten zugeteilt
worden, davon sind drei (3) Karten verdeckt, vier (4) Karten sind offen. Gewinner ist
derjenige (bzw. diejenige Seite hier im Demonstrationsspiel), welcher (bzw. welche) die
hochstwertigste bzw. héherwertigere Kartenkombination, gebildet mit fiinf (5) Karten von den

sieben (7) Karten, aufweisen kann.

In der Folge werden jene Kartenkombinationen (= "Blatter"), die bei Poker tiber Gewinn oder

Verlust entscheiden, beschrieben:

Es sind 4 "Farben" im Spiel: Herz, Karo, Treff, Pik

Die Wertigkeitsfolge je einer Farbe lautet: As, Kdnig, Dame, Bube, 1098765432

(also 13 Karten, zu 4 Farben, ergibt insgesamt 52 Karten).
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Je seltener eine bestimmte Kartenkombination vorkommt, desto héher wird sie nach der Spiel-

regel bewertet. Die duBerst selten vorkommende Kombination schlagt jedes andere Poker-

blatt:

1. ROYAL FLUSH: Die fiinf hochsten Karten
einer Farbe:

ZB: Herz As, Herz Konig, Herz Dame,
Herz Bube und Herz 10.

2. STRAIGHT FLUSH: Finf aufeinander-
folgende Karten einer Farbe, aber nicht mit
As beginnend:

ZB: Karo 10, Karo 9, Karo 8, Karo 7,
Karo 6.

3. FOUR A KIND: Vier Karten des gleichen
Ranges:

ZB: Herz Dame, Pik Dame, Karo Dame,
Treff Dame, Herz 3, Pik 10

4. Full House oder Full Hand: Ein Drilling und
ein Paar:

ZB: Herz Dame, Pik Dame und Karo Dame,
Herz 10 und Karo 10.

5. FLUSH: Funf beliebige Karten der gleichen
Farbe:

ZB: Herz Konig, Herz Bube, Herz 7, Herz
5, Herz 2

6. Straight: Finf aufeinanderfolgende Karten:

ZB: Pik 10, Pik 9, Treff 8 und Karo 7, Herz 6

7. THREE OF A KIND, Drilling, drei Karten
des gleichen Ranges:

ZB: Herz As, Pik As und Karo As, Treff 8,
Herz 6

8. TWO PAIRS, zwei Paare:

ZB: Herz Konig, Pik Koénig, Karo Bube, Herz
Bube, Herz 7

9. ONE PAIR, ein Paar:

ZB: Herz 9, Pik 9, Treff As, Herz Dame,
Karo 5.

(10. Kein PAAR:

ZB: Pik 3, Treff Bube, Herz Konig, Herz 6,
Herz 10)

Der Bw. wurden als Beilage zum Vorhalt der beabsichtigten Entscheidung vom 13. Janner

2004 Spielkarten zur Entnahme und zum eigenen Demonstrationsspiel zur Verfliigung gestellt.
Es soll nicht unerwahnt bleiben, dass der Kontakt mit den Spielkarten, das Schauen auf die
Farben, Figuren und Zahlen in ihrer Kombination einen eigenen Reiz auf den Spieler austibt

und als Faszinosum seine Wirkung zumeist nicht verfehlt.

Die Grundstruktur des Spieles Poker: In fiinf Runden werden sieben Karten ausgeteilt. Zu
Beginn werden die Karten gemischt. Das ist etwas Tatsachliches, aber auch Symbolhaftes.
Nicht Manipulation oder Geschick sollen im Spiel sein, sondern der Zufall soll regieren. Es ist ja

nicht so, dass zundchst die Karten zugeteilt werden und nur die Ausgangslage soll dem Zufall
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anheim gestellt sein, und dann erst beginnt die Mdglichkeit fiir jeden Spieler durch Geschick
das Spiel voranzutreiben, durch Agitationen, Entscheidungen u.s.w., sondern beim Pokerspiel
wird ausgeteilt und mit Beendigung des Austeilens der Karten ist das Spiel auch schon wieder
zu Ende. Es ist mit der Zuteilung der letzten Karte entschieden, wer der Gewinner, der

Verlierer ist. Das Zufallen der Karten entscheidet.

Somit ist schon vorweg zu sagen: Der Gewinn ist, wenn es nach der Regel zum Aufdecken der

Spielkarten kommt, vom Zufall abhangig und zwar ausschlieBlich.

7. Die Dualitéat der Erscheinung des Spiels

Das Spiel beginnt mit der Austeilrunde. Der einzelne Spieler "steht unter Strom", und zwar
vom Anfang des Spiels, der ersten Kartenzuteilrunde bis zum Zuteilen der letzten Karte. Dann
ist das Spiel auch schon wieder zu Ende. Das ist der Schlusspunkt, dann steht der Gewinner

fest bzw. es stehen die Verlierer fest.

Der Blick auf das starre, eherne Zuteilen, Zufallen der Spielkarten an die einzelnen Spieler
einerseits, andererseits das Abschirmen des Gedankens und der klaren Beurteilung von dem
"Rundherum", das das Spiel fiir die Spieler so interessant macht, so anziehend, reizvoll,
wodurch sie in den Bann gezogen werden, ja das sich so ausweiten kann, dass von einer
Spielleidenschaft gesprochen werden muss. Dieses "Drumherum” um das Kartenspiel beim
Poker ist "Strom", die Spieler stehen unter Spannung. Die Spieler empfinden etwas, erleben

etwas.
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Um das Zuteilen der Karten und den Abschluss der Wetten entstehen zwei Spannungsfelder:

Spannungsfeld 1: "Welche Karten werden mir bis zur letzten zugeteilten Karte noch zufallen?"
Ein wenig Magie ist dabei. Ein gedankliches Beziehungsgeflecht wird aufgebaut. Da sind 52
Karten, Mitspieler und der Spieler selbst (Ego). Das Ersehnen einer Kartenkombination, das
Winschen in eine bestimmte Richtung, das Hoffen, kann zumindest fir eine kurze Zeit aus-
gelebt werden. Manche Spieler unternehmen eine gewisse Anstrengung, einen Gedanken,
eine bestimmte Kartenkombination "herbeizusehnen". Der rational eingestellte Spieler wird
sich hier nicht lange aufhalten. Der Gedanke erfasst ihn vielleicht nur einen Bruchteil einer
Sekunde, ist aber aus der "Sehnsucht" nach der "gewinntrachtigen" Kartenkombination

genahrt.

Spannungsfeld 2: Beim Kartenpokerspiel geht es nicht nur um das reale Zufallen von Karten,
sondern auch um ein standiges AbschlieBen von Wetten. Bei jeder Einsatzrunde werden neue
Wetten abgeschlossen: "Mein Kartenblatt ist nicht nur gut, sondern das bessere, das beste."
Durch die Hingabe eines Einsatzes wird dieses Wettangebot in den Raum gestellt und zur
Annahme angeboten. Wer seinerseits auch einen Einsatz leistet, stellt seinerseits auch ein
Wettangebot. Wer hoher setzt als der vorhergehend setzende Spieler, bekraftigt sein Wettan-
gebot und fordert noch mehr heraus. Nattirlich weiB3 der Spieler, ein hoher Wetteinsatz ist
nicht ein Hinweis, dass ein Mitspieler tatsachlich die hdherwertigen Karten in der Hand hat. Es
kdnnte ein so genannter Bluff vorliegen. Die verschiedensten Gedanken schieBen durch den
Kopf des Spielers: Der Spieler versucht, seine Chancen, ein besseres Blatt zu erhalten abzu-
schatzen: "Werde ich meine Einsatze verlieren? Werde ich gewinnen? Meine Einsatze und
noch viel mehr dazu, den ganzen Pot?" Damit ich das "aushalte", gibt das Spiel nach den
Spielregeln Mdglichkeiten der Aktion und Interaktion.

Der Spieler darf sich beim Pokerspiel durch duBeres Gehabe nicht verraten, dass er gute, sehr
gute, die bestmdglichen Karten in der Hand hat, weil sonst die Mitspieler aus dem Spiel
aussteigen und damit der Pot nicht aufgefiillt werden wiirde. Sie wiirden dadurch erkennen,
dass ihre Wette aussichtslos ist und steigen aus dem Spiel aus. Es macht aber auch wirt-
schaftlich gesehen fiir den Spieler keinen Sinn, den Pot durch weitere Einsadtze aufzuftillen,
wenn die Gewinnchance nur sehr gering ist. Es besteht die Moglichkeit mit Blick auf die
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offenen Karten der anderen Mitspieler im Vergleich mit den eigenen Karten die Gewinnchance
abzuwagen. Soll weiter gespielt werden? Soll ein Risiko eingegangen werden? Sollen all die

Einsatze verloren werden? Es erdffnet sich ein Entscheidungsspielraum.

Die Entscheidungsmdglichkeit eines jeden Spielers besteht darin, das Spiel jederzeit verlassen
zu koénnen. Ein Spieler kann sich sagen: "Ich kann es bei ein oder dem anderen Spiel
versuchen, obwohl ich keine gute, dh. keine seltene Kartenkombination in Handen habe,
einmal etwas zu riskieren: Ich setze im Blick auf meine nicht gerade seltene Kartenkombina-
tion, durch einfache ratio nicht begriindbar, héhere Einsatze. Ich will bei den Mitspielern,
ohne dass sie meinen Plan auch merken, Glauben machen, ich hatte ein gutes Blatt (das nicht
so haufig vorkommt). Ich habe z. B. nur ein Paar und mache Einsatze, die bei den anderen
Spielern Aufmerksamkeit erwecken. Jetzt kann in dieser Situation der andere Mitspieler oder
die anderen Mitspieler ein hoherwertiges Paar oder zwei Paare oder einen Drilling in Handen
haben, aber meinen, ich hatte bei so hohen Einsdtzen mindestens ein "straight" (eine Strasse)
und werfen die Karten weg (Verlassen das Spiel)."

Einerseits ist beim Kartenpokerspiel das "Grundgerist" héchst einfach, ehern, wie ein Granit-
block, unveranderbar. Das "Grundgerist" besteht im realen "Zuteilen" der Karten. Die erste
Runde, die zweite bis zur vierten. Die letzte Karte wird zugeteilt, es entscheidet sich im
Augenblick der Zuteilung der letzten Karte, wer der Gewinner ist. Gewinner ist, wer die beste

Kartenkombination im Vergleich in Handen hat.

Andererseits bietet das Pokerspiel dem Spieler eine Reihe von Verhaltensméglichkeiten. Er
kann seine Fantasie ausleben. Dazu gibt das Spiel nach der Regel Raum: Der Spieler kann
seinen Einsatz erh6hen, er kann den Einsatz in gleicher Weise, also nicht erhoht, setzen, wie
ein Vorspieler. Er kann bei einer Einsatzrunde eine Pause einlegen. Er kann das Spiel nach

Uberlegung verlassen.

Beim klassischen Pokerspiel, bei welchem flinf Karten, allerdings verdeckt, zugeteilt werden,
kann der Spieler nach der Spielregel Karten, die ihm fiir eine Kombination nicht aussichtsreich
erscheinen, zuriicklegen und sich andere, erhoffend bessere, zuteilen lassen. Er kann somit

den AnstoB3 geben, nochmals Karten (bessere) zugeteilt zu bekommen. Welche er dann

© Unabhéangiger Finanzsenat



Seite 19

bekommt, ist wieder dem Zufall Giberlassen. Hingegen gibt es beim "Seven Card Stud Poker"
dieses "Umtauschen" von Karten nicht. Die Aktionsmdoglichkeit ist beim "Seven Card Stud
Poker", abgesehen vom Verlassen des Spieles und vom Bluffen, welches bei beiden Spielarten
maoglich ist, eingeschrankter als beim klassischen Poker. Dafiir werden statt nur finf Karten

sieben Karten zugeteilt, von welchen vier Karten offen auf dem Tisch liegen.

Die Dualitat der Erscheinung des Spiels besteht einerseits im ehernen Zufallen der Karten
durch den Austeilvorgang und andererseits in taktischen Uberlegungsméglichkeiten und Akti-

onen der Spieler, wie ZB: das Bluffen oder das Verlassen des Spieles.

Im einzelnen Pokerspiel - worunter ein solches zu verstehen ist, bei welchem bis zum Schluss
des Spieles, dh. bis zum Aufdecken der Karten, mindestens zwei Spieler mitspielen - besteht
aber nach der Spielregel keine Mdglichkeit, eine Methode anzuwenden, die es bewirken (kau-
sieren) wuirde, einem Spieler entgegen dem Zufallen der Spielkarten, ein z.B. jetzt ablaufen-
des Einzelspiel in zwingender Weise flir sich zu entscheiden: Sozusagen den Lauf des

Geschehens (des Zuteilens der Karten) zu seinen Gunsten "herumzureifen".

8. Es ist nicht eine Spielperiode, eine Kartenpartie, in den Blick zu nehmen,

sondern nur das Einzelspiel

GemaB § 16 Abs. 5 lit. ¢ GebG entsteht die Steuerschuld mit der Falligkeit des Gewinstes

(=Gewinn).

Mit jedem einzelnen abgefiihrten Pokerspiel ist nach fuinf Geberrunden und der letzten
Einsatzrunde das Spiel beendet. Gewinner und Verlierer, Gewinn und Verlust sind bestimmt.
Die letzte Einsatzrunde andert nichts mehr am bereits feststehenden Gewinner. Mit dem Auf-
decken der Spielkarten wird der bereits feststehende Gewinner nur festgestellt. Ihm wird der

Pot, ein mehr oder weniger hoher Berg von Jetons, zugeschoben.

Es kann jemand auch nur bei einem einzigen Spiel mitmachen und dann nach Hause gehen,

mit Gewinn oder mit Verlust.
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Mit Ende der 5. Geberrunde und dem Feststellen des Gewinners nach der letzten Einsatzrunde
und dem Aufdecken der Karten ist der Gewinn fallig und damit die Geblihrenschuld
entstanden (§ 16 Abs 5 lit. ¢ GebG).

Es ist daher schon in diesem Augenblick zu fragen, war bei diesem einzelnen Spiel der Gewinn
vom Zufall abhangig? Hat es der Gewinner durch Geschick, durch eine gekonnt angewendete
Methode in diesem Spiel in der Hand gehabt, die Kartenkombination so zu beeinflussen, dass

er als Gewinner hervorgekommen ist?

Wird das Spiel, alle flinf Runden, zu Ende gespielt, so passiert sowohl beim Demonstrations-
spiel, in welchem die Karten nach links und nach rechts ausgeteilt werden, als auch in der
Runde, in welcher z. B. sieben Spieler zusammen sitzen und einem Spieler nach dem anderen
aus dem gemischten KartenstoB die Karten zufallen, nichts als Zufall. Aus einem gemischten
KartenstoB werden die Karten nach der Spielregel zugeteilt und eine Karte nach der anderen
fallt den einzelnen Spielern zu. Was sich am Spieltisch sonst noch an Aktion und Interaktion
abspielt, hat keinen Einfluss auf das Zufallen der ausgeteilten Karten. Gewinn ist das, was bei
jeder Auszahlung am Ende des einzelnen Spieles dem Gewinner zukommt. Das ist der Pot, die

Summe aller geleisteten Einsatze am Spieltisch, der dann dem Gewinner zugeschoben wird.

Davon zu unterscheiden ist der Gewinn im ékonomischen Sinn: Das ist der Restbetrag, aus-
gehend vom individuellen "Startkapital", der Summe der Einzelgewinne nach Abzug der Ein-
satze und der Verluste nach einer Mehrzahl von Einzelspielen, nach dem Ende einer "Partie",
wie zB. eine Stunde Spiel, einen Abend lang, eine Nacht hindurch. Doch welches Spielkapital
hat der einzelne Pokerspieler im Laufe der Zeit eingebracht hat, mit welchem Betrag geht er
nach Hause? Hat er einen Gewinn oder einen Verlust? War dieser Gewinn von seiner
Geschicklichkeit im Ablauf des Spieles abhangig? Diese Langzeitbetrachtung, wer am "am
Ende des Tages" das Spielkapital hat, kommt bei Turnieren und Pokermeisterschaften zum
Tragen, die nach einer eigenen Spielregel gespielt werden. Alle Spieler gehen mit dem selben
Spielkapital ins Spiel. Wer im Minus ist, scheidet aus. Ein Erganzen, ein Ausleihen gibt es
nicht.
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Beim "Seven Card Stud Poker", das Gegenstand der Besteuerung ist, ist ein Kommen und
Gehen der Spieler zu beobachten. Wird an einem bespielten Tisch ein Platz frei, wartet
manchmal schon ein neuer Spieler und steigt in das Spiel ein. Eine Feststellung, wer der
Gewinner von mehreren Spielen ist, wird beim alltédglichen Spiel nicht getroffen. Die Dealer
beim Tisch, die die Karten mischen, austeilen und das Spiel liberwachen, wechseln sich halb-

stlindlich ab, da von ihnen héchste Konzentration verlangt wird.

Niemand wird behaupten, das Roulettspiel sei ein Geschicklichkeitsspiel, weil es sogenannte
"Systemspieler" gibt, die eine spektakuldren Gewinn mit nach Hause gebracht, das heif3t, die
Casinobank, "geknackt haben". Bei der Beurteilung des Roulettspiels, ob Zufall oder
Geschicklichkeit regiert, ist immer das einzelne Spiel im Blick. Die Kugel rollt im Spielkessel
und bleibt nach physikalischen Gesetzen, also durch Zufall, stehen, wodurch die Entscheidung
herbeigefiihrt wird. Eine Beeinflussung durch taktierendes Verhalten (Bluffen) der
umstehenden Spieler ist (grundsatzlich) nicht mdglich.

Ebenso ist das einzelne zu Ende gefiihrte Pokerspiel zu sehen. Das Zu-fallen der ausgeteilten
Karten an den einzelnen Spieler bestimmt sich durch die Reihenfolge der Karten, die sich
durch das vorhergehende "Mischen" ergeben hat und wird daher durch "Zu-fall" regiert. Der
Spieler hat auf die Reihenfolge der Karten und das Zu-fallen der Karten keinen Einfluss. Wem
von den Spielern die beste Kartenkombination zu-fallt, wer also Gewinner ist bzw. Verlierer, ist

vom Zufall abhangig und zwar ausschlieBlich vom Zufall.

An dieser Stelle ist es geboten, sich die Spielregel naher anzusehen und zwar dahingehend,
ob sie nur auf das einzelne Spiel abstellt oder auf eine Spielperiode (Ablauf mehrerer Spiele in

unmittelbaren zeitlichem Zusammenhang).

Die Spielregel fiir ,Seven Card Stud Poker" wie sie im Casino der Bw. aufliegt, enthélt eine

Information und 30 Punkte Uber die Spielregeln.

Die Information beginnt mit der Anzahl der Karten und der Anzahl der Spieler. Es wird die

erste Geberrunde beschrieben. Der Spieler mit der niedrigsten offenen Karte beginnt mit
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einem Einsatz von Geld (Jetons). Ab der zweiten Runde beginnt immer die hdchste offene
Hand mit dem Setzen. Es folgt die weitere Zuteilung, drei weitere Karten offen, die letzte ver-
deckt. Nach jeder Karte folgt eine Einsatzrunde. Die beste Hand, bestehend aus maximal finf

Karten, gewinnt den Pot.

Es folgen 30 genauere Regeln:

1. Check (Einsatz spater), Raise (Einsatz erhdhen) ist erlaubt.
2. Uber das Erhodhen des Einsatzes.

3. Annahme: Wer nicht beim Tisch da ist, wenn er dran kommt, der hat die Karten wegge-
worfen.

4. Ratenweises Erhéhen ohne Ankiindigung ist nicht erlaubt.

5. Kein Erhéhen nur mit einem (1) Jeton.

6. Folgen bei falschem Geben der Karten.

7. Sieben Karten mussen zugeteilt werden, sonst ungiiltige Hand.

8. Wer verdeckte Karten umdreht, verliert das Rechte auf den Pot.

9. Folgen, wenn der Spieler nicht die korrekte Anzahl von Karten hat.
10. Zuteilen der Karten.

11. Folgen eines Fehlers beim Geben.

12. Wann ungiiltige Karten vorliegen.

13. Fehler des Dealers beim Geben.

14. Wenn der Spieler die letzte Karte offen bekommt.

15. Eine Karte fallt zu Boden, gilt als offene Karte.

16. Ein Spieler, der nicht die letzte Karte bekommen hat, bekommt sie zu letzt.

17. Die Karten sprechen fiir sich. Die gewinnende Hand muss alle Karten offen legen. Wer
seine Hand falsch verbal bewertet, riskiert, den Pot zu verlieren.

18. Mindestgeldbetrag um mitspielen zu kénnen (Buy-in, ist das 10 -fache vom Mindestein-
satz).

19. Der Spieler darf nur mit dem Geld spielen, welches er bei Spielbeginn vor sich auf dem
Tisch hat.

20. Wenn es verlangt wird, zeigt der Dealer jede Karte.

21. Falls nicht genligend Karten im Kartenpaket (ibrig bleiben.
22. Das Teilen des Pots ist nicht erlaubt.

23. Die Spieler mussen immer der Reihenfolge nach handeln.

24. Falls einem Spieler das Geld ausgeht.
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25. Nur ein voller Satz gilt als Satz.

26. Das Casino hat das Recht beliebigen zwei Personen das Spiel an einem Tisch zu verbieten.
27. Es ist nur ein Spiel pro Hand erlaubt.

28. Wann vom Dealer ausgegebene Karten ungtiltig sind.

29. Management und Floormen haben das Recht, Entscheidungen zu treffen, die im besten
Interesse des Spieles sind ...Zuteilung des Pots mdglich.

30. Die Entscheidungen vom Floormen sind endgiiltig.

Alle Regeln sind abgestellt auf Situationen, die sich bis zum Ende des einzelnen Spiels ereig-

nen konnen.

Wie bei der Kasse eines Supermarktes der Deckel sich schlieBt, nachdem die Abrechnung des
einen Kunden abgeschlossen ist, ist auch das von der Bw. gewdhnlich angebotene und
organisierte Pokerspiel mit dem Zuschieben des Pots abgeschlossen. Danach beginnt ein
neues Spiel. Nach der Spielregel spannt sich kein Bogen von Verhaltensanleitungen bzw. von
Anspriichen, die liber mehrere Spiele hinausgehen (Ablauf mehrerer Spiele in unmittelbaren
zeitlichem Zusammenhang). Die Spielregel beginnt sozusagen mit jedem Einzelspiel "neu zu

laufen".

Beim Kartenspiel "Schnapsen" werden mehrere Spiele insofern zusammengefasst, als fir
jeden gewinnenden Spieler von der Zahl 21 nach Beendigung eines Einzelspieles Punkte (3, 2
oder 1) in Abzug gebracht werden. Derjenige Spieler, welcher zuerst bei Null angelangt ist, ist
der Gewinner der Partie. Eine analoge Spielregel gibt es bei den im Casino der Bw. (iblichen

Pokerspielen nicht.

Wenn die Berufung von "winning strategy" spricht, dann geht sie allein von 6konomischen
Uberlegungen aus. Was unter Gewinn zu verstehen ist, wird nicht naher ausgefiihrt. Der Bo-
gen spannt sich von einer Stunde Pokerspiel bis zur Kalkulation eines Gewinnes beim Pokern

im Laufe eines Lebens.

Andy Bellin gibt in seinem Buch "Full House, Die Poker-Spieler und ihre Geheimnisse", 2002,

Seiten 146, 147, zur Vermeidung von depressiven Phasen beim Spiel, in welchen der ver-
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zweifelte Wunsch besteht, die Verlustbilanz auszugleichen, was aber kontraproduktiv sei, den
Trost, "Selbst groBe Spieler kassieren ihre Niederlagen" und erteilt den Rat: "Sie missen ihre
Profite Uber einen langeren Zeitraum betrachten- ein Jahr, zehn Jahre, oder ein ganzes

Leben".

Gegenstand der Besteuerung ist nur der Gewinn im Einzelspiel.

9. Einwande der Bw., dass das Kartenpokerspiel ein Geschicklichkeitsspiel sei

e "Beim "Seven Card Stud Poker" sind vier (4) Karten offen, drei (3) verdeckt:" Die
Wahrscheinlichkeitsberechnungen Gber eine zu erwartende Kombination sind bei mehr
offenen Karten groBer als im Fall des klassischen Pokerspieles, bei welchem alle Karten
verdeckt sind.

Eine Wahrscheinlichkeitsliberlegung hat mit dem Spielausgang des einzelnen Spiels nichts zu
tun. Sie hat nichts mit einer mdglichen Aktionsweise (Geschicklichkeit) zu tun, die mit Sicher-
heit zum Erfolg beim einzelnen Spiel fihrt. Wenn mehrere Karten offen liegen, hat der Spieler
auch keine Mdglichkeit, das konkrete Spiel durch ein taktisches Verhalten fir sich zu ent-
scheiden. (Diese Situation ist genauso zu beurteilen wie beim Wirfelpoker. Ist der Wiirfel
gefallen, ist das Spiel entschieden. Bluffen wird nicht mit dem Wiirfelpokerspiel in Zusammen-
hang gebracht, sondern mit dem Kartenpokerspiel. Ebenso wie beim Roulett wird auch beim
Wirfelpokerspiel niemand ernsthaft behaupten, es handle sich um ein Geschicklichkeitsspiel.)
Ist beim Kartenpokerspiel auch nur eine Karte verdeckt, ist die entscheidende Kombination
nicht bekannt. Sven Pieper und Barbel Schmidt, "Kartenspiele", Reclam, 1994, Seiten 16 ff,
fihren dazu aus: "Wahrend der Fall eines Loses oder der Wiirfel, wie die Positionen im Brett-
spiel, allen Spielern zu jeder Zeit bekannt sind, trifft dies flir das Kartenspiel nicht zu. Bei ein-
fachen Gllicksspielen wie Pharao oder Blackjack, kann dies zwar durchaus der Fall sein, doch
schon komplexere Gllicksspiele, zum Beispiel Poker, beziehen ihren Reiz gerade daraus, dass
jeder Spieler nur seine Karten kennt, die der andere jedoch erschlieBen und erraten muss.
Wahrend der Ausgang dieser Kartenspiele liberwiegend vom Zufall und zum kleineren Teil von
der Geschicklichkeit bestimmt wird, gibt es andere, beispielsweise Hombre, Bridge oder Skat,

die weitgehend vom Kénnen, nur zum kleineren Teil vom Zufall bestimmt werden".
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e Die Berufung versucht, vom "kilassischen" Pokerspiel das "Seven Card Stud Poker” mit
seinen nach der Regel vier offenen Karten abzugrenzen und behauptet, bei diesem sei
mehr an Geschicklichkeit moglich. Es néhere sich mehr dem Bridge Spiel, das ja
unbestritten ein Geschicklichkeitsspiel sei.

Wenn zur Entscheidung, wer gewinnt, beim "Seven Card Stud Poker" die Karten aufgedeckt
werden, dann ist fir den Entscheid der Zufall ausschlaggebend. Wem die héchstwertigste
Kartenkombination zugefallen ist, ist der Gewinner, die anderen sind die Verlierer. In diesem
Fall ist keine das Ergebnis beeinflussende Handlungsweise eines Spielers mdglich. Beim
Wegwerfen der Karten bleibt der Gewinner (ibrig: Hat er die anderen Spieler zum Verlassen
bewegt? Hat er die anderen Spieler durch Geschick (durch sein taktisches Verhalten) zum
Verlassen bewegt?

Beim "Seven Card Stud Poker" sind die Méglichkeiten, in welchen gekonnt geblufft werden
kann geringer als beim "klassischen" Poker, bei welchem es infolge verdeckter Karten keine
Information Uber die Kartenkombinationen der Mitspieler gibt. Bei diesem Spiel kann ein Mit-
spieler den anderen eher einschatzen, welches Blatt er haben kénnte bzw. welches Blatt

Uberhaupt auszuschlieBen ist.

Beim "Seven Card Stud Poker" wird ein Spieler, welcher vier offene Karten vor sich liegen hat,
die aus sich heraus keinen Hinweis auf eine hdherwertigere Kombination ergeben, weniger
Chancen haben, einen "glaubhaften Bluff" durchziehen zu kénnen. Flr bestimmte gute Kar-
tenkombinationen musste aus vier (4) offenen Karten ein "Hinweis" zu entnehmen sein: Fir
eine "Strasse" zwei benachbarte Werte bzw. zwei Karten im Differenzwert 5, fir ein "Flush"
zwei Karten von der selben Farbe, flir ein "Full House" ein "Paar". Ein Mitspieler, welcher
"Zwei Paare" oder einen "Drilling" in Handen hat, wird nicht so schnell "aufgeben", wenn die
offenen Karten des Bluffers keinen Anhaltspunkt fiir eine gewinntrachtige Kombination bieten.

Flir eine Tauschung, fir ein taktisches Mandver im Bereich der Geschicklichkeit ist bei dem
"Seven Card Stud Poker" infolge teilweiser offener Karten weniger Spielraum gegeben als
beim "klassischen" Poker, bei welchem der Spieler keine Information liber die Karten der Mit-
spieler hat. Beim klassischen Poker kann wirklich ein Spieler mit den "schlechtesten" Karten

einen BIluff versuchen.
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Beim "Seven Card Stud Poker" kann der Spieler die Hoffnung, eine zu seinen Karten fiir eine
gute Kombination passende Karte noch zugeteilt zu bekommen, "begraben", wenn er diese
Karten bei einem Mitspieler offen zugeteilt liegen sieht. Durch Aufmerksamkeit wird der
Spieler die Aussichtslosigkeit, einen Gewinn zu machen, aufgrund seiner Kartenkombination
bald erkennen und so durch rasches Wegwerfen seiner Karten weitere Verluste vermeiden.
Die Spielregel sieht aber, trotz der durch Aufmerksamkeit gewonnenen Erkenntnis keine
Handhabe vor, durch Geschicklichkeit das Einzelspiel fiir sich zu gewinnen. Der Zu-fall der

Karten entscheidet!

e Es wird auf regelmafBig veranstaltete Pokermeisterschaften hingewiesen. Unbestritte-
nermalen gewinnt nicht derjenige, der tber ein besonderes Gliick verfigt, sondern
derjenige, der die groBte Erfahrung und die groBte Geschicklichkeit in diesem Spiel
besitzt, Der Spieler beeinflusse den Ausgang durch Regelversténdnis, schnelle Auf-
fassungsgabe, rasche Entscheidungsfahigkeit, kiihlen Kopf etc. Aus den Spielregeln
ergabe sich, dass die teilnehmenden Spieler tber ein hohes Ausmal3 an Einsicht in die
ausgespielten Karten verfiigen, wodurch die Moglichkeit der Einschéatzung von
Gewinnchancen in hohem MalBe gegeben ist. Nach der herrschenden Literatur, ldsst
eine "winning strategy” auf lange Sicht jedoch Gewinn erwarten. "(Berufungsschrift
vom 11. Februar 1994):

Die Pokermeisterschaften oder Turnierspiele mit ihrer "Spezialregel" stellen auf eine Perio-
denbetrachtung ab. Die Spieler gehen mit gleich hohem Spielkapital ins Spiel. Ausschlag-
gebend ist nicht der Spielausgang des einzelnen Spieles nach der Spielregel, sondern der Blick
auf den Saldo, gebildet aus Gewinnen abzlglich Einsatzen und Verlusten. Wer im Vergleich
mit anderen Spielern den hochsten Saldo hat, ist Gewinner, sofern er nicht schon mit einem
Minus ausgestiegen ist. Bei den Turnierspielen und Pokermeisterschaften handelt es sich um
einen "Nebenschauplatz" zu den einzelnen Pokerspielen, die nach einer anderen Spielregel
gewohnlich im Casino der Bw abgefiihrt werden. Wenn der "Pokermeister" von seinem
Gewinn spricht, dann ist dieser etwas anderes, als der Gewinn beim einzelnen Spiel "im
Alltag". Der 6konomische Gewinn des Pokermeisters, den er bei einem Turnier nach

Durchfiihrung mehrerer Spiele erzielt hat, ist auch nicht Gegenstand der Besteuerung.

Wenn im Laufe von mehreren Spielen ein Spieler die Tendenz zu erkennen glaubt, dass durch
Verhalten, Aktionen letztlich ein Gewinn zu erzielen sei, ,,so farbt" diese , Erkenntnis" nicht
zwingend auf die Eigenschaft des einzelnen Spiels ab, das heift, dass dieses Spiel, betrachtet
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nach der Spielregel, im Blick auf den Gewinner und Verlierer zwingend ein
Geschicklichkeitsspiel sei. Wenn die Berufung vorbringt, aus der Spielregel ergebe sich, dass
die teilnehmenden Spieler (iber ein hohes MaB an Einsicht verfligen, so stellt dies eine
Behauptung dar, die nicht nachvollziehbar ist, denn ihr fehlt die ndhere Ausfiihrung dahin-

gehend, wie ein hohes MaB an Einsicht im Einzelspiel einen Gewinn herbei fiihren solle.

Die Aussage der Berufung, dass derjenige den Pot gewinne, der die richtige "winning
strategy" habe, mag eine dynamische Einstellung zum Spiel wiedergeben, entspricht aber
nicht der Tatsachlichkeit eines Einzelspiels. Wem absolut die schlechtesten Karten zugefallen
sind, der kann nicht in jedem Fall, und das wiederholend durch Strategie und taktisches Ver-
halten den Gewinn trotzdem herbeiflihren. Auch Pokermeister geben zu, an manchen Spiel-
abenden keinen Gewinn zu machen. Auch sie trifft eine "Pechstrahne", ihr Geschick kann

ihnen gegen die Zu-falle (der Kartenkombinationen) nicht helfen.

Das entspricht der Kernaussage im Kurzlehrbuch "Osterreichisches Strafrecht, Besonderer Teil
I §§ 75 bis 168a StGB, sechste Auflage, RZ 1 zu § 168 StGB, von Christian Bertl und Klaus
Schweighofer: "Gllicksspiele sind so gut wie alle Kartenspiele, weil auch gute Spieler mit

"schlechten" Karten nicht gewinnen kdnnen".

Folgende Uberlegung scheint zu Gunsten der Bw. zu stehen: Wenn es sich beim Pokerspiel
um so ausschlieBliche Zufalle handelt, die Giber Gewinn und Verlust entscheiden, so misste
sich bei einer groBen Anzahl von Spielen - je mehr um so eher- ein Ausgleich von Gewinnen
und Verlusten einstellen. Manche Spieler nehmen mit dem Pokerspiel in einer gewissen
Bestandigkeit, auf lange Sicht, viel Geld ein. Da kdnne doch nur Geschicklichkeit die Ursache

sein.

Tatsache ist aber, dass beim Einzelspiel der Zufall (das Gliick) weitaus dominierender ist. So
wie beim Roulettspiel aufmerksame, liber lange Zeit spielende, erfahrene Spieler eine Ten-
denz erkennen und auf eine gewisse Dauer einen Uberschuss erzielen, so ist, was wohl
unbestritten ist, beim Einzelspiel das aleatorische Element iberwiegend. Gewisse Beein-
flussung des Spielergebnisses, wie die Berufung sie vorbringt, sind nicht zu bestreiten. Sie

wirken sich aber nur in einer groBen Zahl von Spielen aus und bekommen dann eine lediglich
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statistische Relevanz. Bei einem schlechten Blatt, in Betrachtung des Einzelspiels, kann in nur
zu vernachlassigenden Fallen ein Spieler durch Bluffen zu einem positiven Ergebnis, zu

Gewinn, gelangen.

10. Kein Geschicklichkeitselement im Spiel, insbesondere auch nicht nach der

Spielregel

Von Geschicklichkeit ist etwas dann beeinflusst, wenn man in Austibung des "gewusst wie" in
manchen Fallen mit Sicherheit gewinnen kann. Diese Falle missen in einer signifikanten
Haufigkeit mdglich sein. Man muss von wiederholter Mdglichkeit sprechen kénnen. Insbeson-
dere musste aus der Spielregel der Ansatz einer Methode hervorgehen, wonach ein Spieler bei

Beachtung der Methode zum Gewinn kame und einen Verlust sicher vermeiden kdnnte.

Trotz der agitatorischen und taktischen Mdglichkeiten, hat der Pokerspieler keine sichere
Methode in der Hand, mit der er, diese bewusst und gekonnt anwendend, den Ausgang des
einzelnen Spieles, mit hundertprozentiger Sicherheit fiir sich entscheiden kénnte.

Beim bekannten Gesellschaftsspiel Schnapsen hat ein Spieler es bei bestimmter Kartenkom-
bination in der Hand, das Spiel, wenn er die Methode beherrscht, in hunderterprozentiger
Weise fir sich zu entscheiden. Nach dieser Spielregel besteht auch Stichzwang. Ein Spieler
muss seine Karten nur in richtiger Wertigkeit und Reihenfolge ausspielen. Wenn er dies tut, ist

ihm der Gewinn ziemlich sicher.

Im Gegensatz zum Kartenspiel "Schnapsen" kann der Pokerspieler viele Riickschliisse ziehen,
in dem er sich auch die zugeteilten offenen Karten der anderen Mitspieler merkt. Durch die
Merkfahigkeit kann er aber nicht beeinflussen, dass er letztlich die bessere Kartenkombination
zugeteilt bekommt. Die Kartenzuteilung ist Zu-fall in wahrstem Sinn des Wortes !!! Auch der

erfahrene Spieler kann nicht den Ausgang des einzelnen Spieles fir sich "erzwingen".

Der Pokerspieler hat keinen Aktionsradius. Er erhalt bei der ersten Geberrunde zunachst 3

Karten (zwei (2) verdeckt, eine (1) offen). Er kann nur hoffen. Es geht ihm genauso wie dem

© Unabhéangiger Finanzsenat



Seite 29

Roulettspieler, der den Lauf der Kugel im Kessel verfolgt. Ein Roulettspieler kann gegen Ende
des Laufes gedanklich den Lauf der Kugel aufhalten wollen oder noch beschleunigen wollen:
"Halt" oder "Noch ein Ruck weiter", um so fiir seine Wette eine glinstige Position der Kugel zu
erhalten. Beim Pokerspiel ist es ahnlich. Der Spieler ersehnt sich eine glinstige bzw. weitere
gilnstige Karte fiir sein bereits erhaltenes Blatt, um so ein gutes, besseres, das beste Blatt in

Handen zu haben.

Der Spieler kann seine "Gedankengange" trainieren. Das Pokerspiel bietet ihm Gelegenheit
seine Kombinationsfahigkeit ausleben zu lassen. Fir den Pokerspieler erscheint es wichtig, die
verschiedenen Kombinationen sozusagen "im Schlaf zu kénnen", dazu auch ihre Reihenfolge
in ihrer Wertigkeit zu kennen. Alle méglichen 10 Kombinationen sind dem "geistigen" Auge
gegenwartig. Schon der erste Blick auf die ersten drei Karten soll den Spieler "anreizen". Er
wird eine gedankliche Verkniipfung zu den mdglichen Kombinationen herstellen.

Bestehen die ersten zugeteilten 3 Karten aus Karten von der gleichen Farbe, Herz 10, Herz 7,
Herz 2, folgt als nachster Gedankenschritt: Welcher Kombination kommen diese 3 Karten
nahe? So ergibt sich folgende gedankliche Verknlipfung: 3 Karten von der selben Farbe, Herz,
noch 2 Karten von Herz dazu, das ergabe ein FLUSH (5. Rang).

Aber das Blatt kann sich "wenden": Der Spieler bekommt in der Folge ein Pik 9 und ein Karo
8. Im Blick auf die mdglichen Kombinationen wird er das Ziel, noch zwei Herz zu erhalten ver-
werfen. Es erdffnet sich der Ausblick, es konnte eine "Straight" (StraBe, Rang 6) entstehen.
Die Kartenwerte 10, 9, 8, 7 hat er schon. Der Spieler wiinscht sich eine Karte mit einem
Buben oder mit einer 6 beliebiger Farbe. So ein Blatt kann sich aber immer wieder wenden
und Anlass fir Hoffnung auf neue Kombinationen geben. Erwartungshaltungen kénnen beim

Pokerspiel immer wieder "ausgelebt" werden.

Das klassische Pokerspiel bietet nach der Spielregel die Mdglichkeit Karten auszutauschen,
wobei die neuen Karten wiederum durch Zufall zukommen. Auf die durch den Austausch

zugefallenen Karten hat der Spieler ebenfalls keinen Einfluss.
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Beim "Seven Card Stud Poker", gibt es, abgesehen vom Bluffen, dessen Kausalitat naher zu
untersuchen ist, und der Méglichkeit, das Spiel zu verlassen, keinen Aktionsradius, um das
konkrete Spiel durch Anwendung einer Methode flir den einzelnen Spieler bewusst zum
Gewinn zu bringen. Der Spieler lasst sich nach der Spielregel die Karten zuteilen, zu-fallen. Die
letzte zugeteilte Karte entscheidet. Beim "Seven Card Stud Poker" hat der Spieler, wenn eine
bestimmte Situation gegeben ist, durch Anwendung von Aufmerksamkeit es in seiner Hand,
das AusmaB eines sicheren Verlustes seines Einsatzes in Grenzen zu halten und nicht

unnotige, von vornherein verlorene Einsatze zu tatigen.

Beim "Seven Card Stud Poker" werden entgegen dem klassischen Poker, bei welchem nur finf
(5) Karten, aber alle verdeckt zugeteilt werden (aber mit Austauschmdglichkeit) sieben Karten
(7) zugeteilt, davon vier (4) offen, fir jeden Mitspieler sichtbar.

Sollten bei einem Spieler die vier (4) offenen Karten schon eine Kartenkombination ergeben,
zB. Four a Kind, Vierling, Rang 8 (aufsteigend), oder Three of a Kind, Rang 4, und hat ein
Mitspieler Gberhaupt keine Kartenkombination bzw. eine Kartenkombination mit einem niedri-
geren Rang zu erwarten, so kann dieser nach einem Blick auf die offenen Karten des Mit-
spielers mit Uberzeugung handeln und aus dem Spiel aussteigen, um so den Verlust weiterer
Einsatze, die er mit Sicherheit ohnehin verlieren wiirde, zu vermeiden. Diese einzige, auf
Aufmerksamkeit beruhende Handlung (das Spiel verlassen) ist aber nicht ursachlich: Fir den
Gewinn schon gar nicht und fir Verlust dem Grunde nach auch nicht. Dem Spieler, dem die
schlechten Karten zugefallen sind, ist sein Verlust ausschlieBlich durch Zufall zugekommen.
Durch die Aufmerksamkeit und die Entscheidung, das Spiel rasch zu verlassen, hat er bloB3 ein

Mehr an Verlust vermeiden kénnen.

Wohl hat der Spieler sein Spielkapital im Blick und kann daher im Ablauf einer Spielperiode,
aber auch bei jedem Einzelspiel, den Ausgang des Spiels und seine Chancen auf den Gewinn
abschatzen. Ist der Gewinn aufgrund seiner Kartenkombinationen im Vergleich zu denen der
Mitspieler eher aussichtslos, wird sich der auf Okonomie bedachte Spieler entscheiden, mit
dem Spiel aufzuhéren und nicht durch weitere zu verlierende Einsétze das Spielkapital zu

verringern.
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An dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass diese Entscheidungsmdglichkeit, aus dem Spiel
"auszusteigen" nach der Spielregel gegeben ist. Aber die Willensentscheidung, das Spiel zu
verlassen, bewirkt, dass man sich auBerhalb des Spiels stellt. Aus den von der Bw.
aufgelegten Spielregeln ist kein Hinweis zu entnehmen, in welcher Weise, in welcher Ziel-
gerichtetheit oder mit welcher Geschicklichkeit das Spiel auszuliben ware. An dieser Stelle darf

auf die im vorherigen Abschnitt behandelten Spielregeln verwiesen werden.

Gleichsam "ungeschriebene" Gesetze, wie die der Logik des 6konomischen Denkens, treiben
in einem Nebeneinander von Kognition und Emotion den Spieler, der mehrere Spiele hinter-
einander spielt, an - abgesehen vom Ergebnis der einzelnen Spielen - sein persdnliches
Gesamtergebnis bei einer Vielzahl von Spielen so zu gestalten, dass er zu einem persénlichen,
d6konomischen Gewinn, zu einem "Surplus" kommt. Ein solcher (mit subjektiven Elementen
durchsetzter) "Gewinn" wird nach der Spielregel gar nicht festgestellt. Dieser ist der Hohe
nach nicht fassbar. Er ist auch nicht Gegenstand der Besteuerung. In vielen Fallen gilt dazu

das Sprichwort: "Wie gewonnen, so zerronnen".

11. Bluffen

Duden, Fremdworterbuch, 4. Auflage, 1982, definiert "Bluff" als dreistes, tduschendes Ver-
halten, das darauf abzielt, dass jemand zu Gunsten des Tdauschenden etwas oder jemanden
falsch einschatzt; "bluffen": durch dreistes oder ahnliches Verhalten oder durch geschickte
Tauschung eine falsche Einschatzung von jemandem/etwas zu Gunsten des Tauschenden

hervorrufen oder hervorzurufen versuchen.

Der Spieler kann Uber die Spielregel hinaus, "in Eigeninitiative, taktische Moglichkeiten
benitzen, mit einem schon von Haus aus "schlechten" Blatt ein" besseres besiegen" und er
wird es jedenfalls verstehen, durch Uberlegtes und diszipliniertes Vorgehen seinen Verlust
auch mit den schlechtesten Blattern auf ein Minimum zu beschranken" (Alexander B. Szanto,
"Poker, Ekarte " und Starpoker", Verlag Perlen-Reihe, Seite 4). Demnach ist Bluff (Irrefiihrung)
"ein taktisches Mandver, das den Gegner in Bezug auf das eigene Blatt "irreflihren" soll, das
ihm eine falsche Vorstellung von der eigenen Starke oder Schwache beibringen und ihn

dadurch indirekt zu einem unvorsichtigen VorstoB oder zu einer vorschnellen Kapitulation ver-
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anlassen soll....dass ein Bluff sinnvoll und mit Aussicht auf Erfolg nur gegen aufmerksame und
selbst denkende Gegner angewendet werden kann. Ein Anfanger oder ein schlechter Spieler,
der dem Kauf einer bestimmten Karte keine Beachtung schenkt, und daraus keine Schllisse
auf die mogliche Starke ihrer Blatter zieht, kann selbstverstandlich auch nicht dazu gebracht
werden, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen....Fiir die mannigfachen Situationen, in denen
geblufft werden kann, Richtlinien aufzustellen oder Ratschlage zu erteilen, ist schlechterdings
unméglich. Instinkt und Ubung sind Voraussetzungen dazu, beim Bluffen die richtige Taktik

anzuwenden und den glinstigsten Augenblick zu erfassen".

Sven Pieper und Barbl Schmidt, "Kartenspiele", 1994, Reclam, Seiten 210 ff: "Geschicktes
Bluffen kann in Gesellschaft leichtglaubiger Mitspieler sinnvoll sein, um trotz eines schlechten
Blattes Erfolg zu haben. Wer sich hier selbstsicher gibt und hohe Einsatze nicht scheut, kann
maoglicherweise seine Mitspieler zum Aussteigen aus dem Spiel veranlassen.....Dabei gilt es
immer zu bedenken : Nichts ist sicher; auch die Mitspieler kdnnen schlieBlich bluffen".

Das Bluffen ist in den Bereich der Beliebigkeiten einzureihen. Wer nicht blufft oder sich
willentlich gegen das Bluffverhalten anderer Spieler abschirmt, eigene unrationelle Verhal-
tensweisen an den Tag legt, verhalt sich zwar konform zur schriftlichen Spielregel, er wird
aber als langweiliger Partner eingestuft. Es bestehen in der obangefiihrten Literatur divergie-
rende Ansichten dariber, in welchem Kreis eher mit Erfolg geblufft werden kann, bei aufmerk-
samen Spielern oder bei leichtgldubigen Spielern. Diese Anleitungen sind auBenhalb der
Spielregel gelegen und es ist ihnen zu entnehmen, dass das Bluffen nur méglicherweise Ein-

fluss nehmen kann und eine solche "Interaktion" nicht "sicher" ist.

Diese "Unsicherheiten" sprechen gegen eine Einreihung des Kartenpokerspiels zu den
Geschicklichkeitsspielen (durch Bluffen mit schlechten Karten jemanden veranlassen, das Spiel
zu verlassen). Dies deshalb, weil der Einfluss des Bluffens auf den realen Spielverlauf mit
seinen tatsachlichen Tauschungsmandvern, der Evozierung der falschen Einschatzung bei den
Mitspielern, der Auswirkungen des tauschenden Verhaltens auf den Spielausgang, des
Einflusses des Ambientes und der Raschheit der Entscheidungen, sowie der Ubersichtlichkeit
und Unibersichtlichkeit des gesamten Spielablaufes gegeniiber der Starrheit und Irreversibi-

litdt des Zu-falls von Karten eindeutig in den Hintergrund tritt.
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Es finden sich keine Anhaltspunkte, wonach die Erkenntnis gewonnen werden kénnte, beim
einzelnen Pokerspiel wirde es nur von der Erfahrung und von der Geschicklichkeit der Spieler
abhangen, um einen Gewinn (das heit, ausschlieBlich der Gewinn, von Verlust ist in diesem

Zusammenhang nie die Rede, hangt von der Geschicklichkeit ab) zu lukrieren.
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12. Frage nach der Kausalitit ("Gewinn und Verlust" — "abhangt")

Nach dem Gebuhrentatbestand des § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 lit. b GebG in Verbindung mit dem
§ 1 Abs. 1 GSpG sind Gllicksspiele Spiele, bei denen Gewinn und Verlust ...... vom Zufall
abhangen.

Der Ablauf des gesamten Spielgeschehens ist in einem Ursachenkomplex verwoben. Der Zufall
kann nur in einer "aussparenden” Umschreibung beschrieben werden, also als das, was er
nicht ist. Unter "Zufall ist dabei zu verstehen, dass der Erfolg weder vom zielbewussten
Handeln noch der Geschicklichkeit oder allein vom Belieben der Spielteilnehmer abhangt"
(Verwaltungsgerichtshof vom 18. 12. 1995, ZI. 95/16/0047). Es miissen "Bedingungen" aus-

schlaggebend sein, die auBerhalb des Willens der beteiligten Personen liegen.

Die Bw. denkt bei ihrer Argumentation, wenn sie von Gewinn spricht, an den subjektiv, in
Periodenbetrachtung festgestellten, 6konomischen Gewinn und fragt wovon dieser abhangig

war.

Gegenstandlich ist aber zu fragen, was war fur das Spielergebnis beim Pokerspiel nach der

Spielregel ausschlaggebend?

Aus der Betrachtung des Spiels an Hand der Spielregel und auf Grund der tatsachlichen
Durchfiihrung im Demonstrationsspiel ergibt sich keine andere Erkenntnis, als dass das Zu-
fallen der Karten, also das Austeilen der Spielkarten vom gemischten Kartensto3 ausschlag-
gebend ist. Die Handlungen des Pokerspielers nach der Spielregel nehmen dem Spiel nicht
den Gllicksspielcharakter, weil die Spieler nicht wissen, dass ihre Handlungen den dadurch
bewirkten Erfolg "kausieren" werden. Das heiBt, der Spieler hat die Faden nicht so in der
Hand, dass er den Spielerfolg tatsachlich herbeiflihren kdnnte, sodass man davon sprechen
musste, das Spielergebnis sei von seinen Handlungen abhdngig gewesen.

Selbst das Bluffen, das zB. in einer Erhéhung des Einsatzes bestehen kann, ist nicht von der
Art, dass der bluffende Spieler weiB, mit dieser Handlung ist der Erfolg (Gewinn) gesichert
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(kausale Verknipfung). Die Reaktion des anderen Mitspielers, ob er das Spiel verlasst oder
nicht, ist nicht vorauskalkulierbar. Wie der Mitspieler sich verhalt, ist fiir den Bluffenden selbst
wieder nur ein Zufall. Das Wesen des Zufalls liegt im objektiven Mangel der Erkennbarkeit der
einem Ereignis zu Grunde liegenden Kausalitat. Selbst ein auBenstehender Beobachter, der
nicht in das Spiel involviert ist, kann alle méglichen Spielverldaufe nicht mit Sicherheit vorher-
sagen, in dem Sinne, dass eine Aktion eines Spielers zwingend eine andere Aktion oder
Interaktion eines anderen Mitspielers nach sich zieht. Der Bluffende kann das Verhalten des
Mitspielers nicht steuern. Es gibt keine Regel im Sinne eines Naturgesetzes, dass das Ver-
halten des Bluffenden ein bestimmtes Verhalten eines Mitspielers erzwingt oder steuert. Der
Bluffende kann dessen Verhaltensvarianten bloB in seine zukiinftigen Aktionen einkalkulieren,
der Mitspieler kann aber auch eine vom Bluffenden nicht vorhersehbare Verhaltensvariante

einnehmen.

Wichtig ist zu bedenken, was der Empfanger mit dem Bluff macht. Dieser interpretiert das
Verhalten des Bluffenden nach seinem eigenen "Gutdiinken", das aus seinem Erfahrungs-
horizont gespeist ist. Er fragt sich, verstellt sich der Mitspieler oder ist die Botschaft wahr? Er
entscheidet nach seinem eigenen Gutdlinken, die Entscheidung beruht auf einer 50 % Wahr-
scheinlichkeit. Der Empfanger des Bluffs kann darauf reagieren oder auch nicht. Der "ange-
bluffte" Mitspieler trifft seine Entscheidung aus einem freien Willensentschluss oder er trifft
keine Entscheidung. Im Endeffekt trifft auf den angeblufften Mitspieler dasselbe zu, wie im

vorigen Absatz das Uber den Bluffenden Gesagte.

13. Wenn nur zwei Spieler spielen

Der geschickte Spieler, der Bluffer, veranlasst den zweiten Spieler zum Verlassen des Spieles.

Geschickt gekonnt, denn der Bluffer hatte tatsachlich die schlechteren Karten.

Bluffen heiBt nichts anderes: Der Einsatz wird erhéht. Damit wird zunéachst Aufmerksamkeit
erregt. Es wird der vom Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis angedachte Fall tiber-
legt, bei welchem ein Spieler die Mitspieler blufft und diese verlassen das Spiel. Der Bluffende
gewinnt, obwohl er schlechtere Spielkarten hatte als die Mitspieler, die das Spiel verlassen

hatten.
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Das Spektrum des Bluffens ist auBerordentlich vielfaltig, nachvollziehbare oder besser vorher-
sagbare Kausalverlaufe verlieren sich infolge der Geschehnisvariationen. In Bezug auf das
"Bluffen" sind immer mehrere Geschehnisverldufe mitzudenken: Der "Bluffende" setzt aus
seiner Sicht eine Aktion, zB. ein Erhéhen des Einsatzes. Was ist, wenn die Aktion des
"Bluffers" in das Bewusstsein der Mitspieler gar nicht eindringt? Die Entscheidungen der Mit-
spieler sind in diesem Fall keine Resultante aus der Aktion des Bluffers, sie sind keine Inter-
aktionen, sondern neu gestartete Aktionen. Die Mitspieler entscheiden sich aus freiem Willen.
Diese Aktion der Mitspieler kann zu Gunsten oder zu Ungunsten des "Bluffenden" sein. Das
auf den BIuff zeitlich folgende Verhalten der Mitspieler ist flir den Bluffenden nun ebenfalls

reiner Zufall.

Es ist aber auch ein ganz anderer Fall denkbar: Eine nachtragliche Analyse (iber den Ablauf
eines Spieles kann Folgendes ergeben. Ein Mitspieler und ein auBenstehender Beobachter des
Spieles, (wieder nur zwei oder drei Spieler) vermeinen, der letztliche Gewinner habe durch
sein Verhalten sie beeinflusst. "Der "Bluffer " sa mit so einer stoischen Ruhe da, fast wie ein
Unbeteiligter". Schon dieses Verhalten wird als Bluff angesehen. Den so gesehenen "Bluffer"
rtickblickend befragt, gibt dieser an, er habe bei diesem konkreten Spiel sich wirklich nichts
gedacht, eigentlich habe er ein "black out" gehabt, gerade die Karten gehalten und ohne sich
viel zu denken weiter gespielt. Umgekehrt ist es leicht vorstellbar, wiirde die Seite der Eitelkeit
des Befragten angerihrt werden, dass sich der Befragte selbst als der spitzfindige "Bluffer"

darstellt.

Das Aufzeigen dieser Eckpfeiler innerhalb derer das ganze Geschehen des Bluffens sich
abspielt, bzw. abspielen kann, ist ein Feld, in dem die Kausalitat nicht zu fassen ist. Das Ver-
lassen des Spieles durch einen Spieler ist ein Willensakt dieses Spielers. Damit beendet ein

solcher Spieler, wenn nur mehr zwei spielen, auch fiir den anderen das Spiel.

Ist in diesem Fall "Geld im Spiel", so ist es eine allgemeine Regel, dass dieses demjenigen
zukommt, der seinerseits das Spiel nicht aufgegeben hat. Fiir den (ibrig bleibenden Spieler ist
das "Verlassen" des anderen zunichst eine Uberraschung, der andere muss ja nicht nach der

Spielregel das Spiel verlassen. Wenn dieser es dennoch tut, aus freiem Willen, dann ist diese
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Situation fiir den Ubriggebliebenen Spieler Zufall. Der letztlich (ibriggebliebene Spieler hat den
anderen nicht in eine Situation gebracht, wonach der andere nach der Spielregel aufgeben
musste! Das Aufgeben des Spiels ist eine freie Willensentscheidung des Aufgebenden. Der
Verlust des aufgebenden Spielers ist nicht eingetreten, weil er ungeschickt war, sondern weil
er es so wollte. Im Gesamten gesehen, ist das Zukommen des "Nachlassgeldes" auch wieder

nur Zu-fall.

Nach der allgemein gangigen Vorstellung wird dem Gewinner des Pokerspieles zugedacht,
dass er den das Spiel verlassenden Mitspieler durch seinen Bluff zum Verlassen des Spieles
unmittelbar kausal veranlasst hat, dass er durch "seine Geschicklichkeit im taktischen Ver-
halten" ein positives Ergebnis, namlich einen Gewinn fiir sich erzielt hat. Dies vor allem dann,
wenn er tatsachlich eine schlechtere Kartenkombination hatte, als der, der das Spiel verlasst:
"Mit meinem von Haus aus schlechten Blatt, habe ich ein weit aus besseres besiegt".

Bei objektiver Betrachtung ist das "Nachlassgeldes" dem (briggebliebenen Spieler auf einer
anderen "Schiene" zugekommen, als durch ein ausgelibtes Spiel, bei welchem nach der Regel
des Spieles die librigen Spieler, sei es durch Geschick, durch Zufall, nach dem Spielgeschehen
hatten ausscheiden missen. Ob eine Kausalitat zwischen dem Verhalten des libriggebliebenen
gewinnenden Spielers und der Entscheidung des vorletzten verlierenden Spielers gegeben ist?
Kann das Einziehen des "Nachlassgeldes" von der Geschicklichkeit abhdngig sein?

Variante 1: Das Verhalten des lbriggebliebenen gewinnenden Spielers im Verhaltnis zum
"letzten Aussteiger" und insbesondere zu seiner Entscheidung zum Ausstieg ist in einer rele-
vanten Kausalitdt nicht erkennbar. Der Kausalzusammenhang ist nach objektiven Kriterien
nicht fassbar: ZB.: Der "Ubriggebliebene" war vor der Entscheidung des Mitspielers einfach
stoisch-ruhig, hat sich nichts gedacht, keine auffalligen Aktionen gesetzt. Gerade deshalb war

der "Aussteiger" irritiert und hat sich in seiner Entscheidung beeinflusst geftihlt.

Variante 2: Der "Ubriggebliebene Gewinner" hat mit allen Fasern seines Willens dem "Aus-
steiger" etwas vormachen wollen, bewusst den Einsatz erhéht, obwohl objektiv dazu kein

Anlass gegeben war, "ein Verhalten an den Tag gelegt, das Eindruck machte". Der "Aus-
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steiger" aber war nicht in der momentanen Verfassung, das Verhalten des anderen Spielers zu

interpretieren und darauf zu interagieren.

In dem Bereich des Pokerspieles, wo die Spieler vom Anfang an bis zum Ende meist in einer
besonderen Anspannung, "unter Strom" stehen, gibt es bei manchen Spielern auch Phasen, in

welchen die Konzentration nachlasst und bei ihnen einen ungewollt passiven Zustand eintritt.

In diesem bewegten Raum der Hoffnungen, Ideen, Aktionen, Angste, Eitelkeiten, einen
Kausalititsfaden vom "Ubriggebliebenen" zum "Aussteiger", also eine Verkniipfung in der
Weise zu finden, dass man davon sprechen kénnte, der "Ubriggebliebene" habe den zweiten
Mitspieler zum Verlassen des Spiels veranlasst, ist in objektiver Weise nicht auffindbar. Wollte
man eine Untersuchung in dieser Richtung anstellen, so wiirde der "Aussteiger" schon wegen
seines nattirlichen Selbstwertgeflihls wenig an "Material" liefern, denn dann misste er sich
eingestehen, dass er einem Schwindel hineingefallen ware. Der "verlierende Aussteiger"
musste Uber sich selbst sagen, dass er aus "Ungeschicklichkeit" das Spiel verloren hat.

Nach den getroffenen Uberlegungen ist der Gedankenansatz, durch geschicktes Vorgehen
kdnnte der zweite Spieler zum Verlassen des Spieles veranlasst werden, sodass das Spielgeld
"gesichert" wird, lediglich eine subjektive, retrospektive Interpretation des libriggebliebenen
Gewinners, aber keine objektiv nachvollziehbare Tatsache. Die Sachversténdige Univ. Prof. Dr.
LW bringt in ihrem Gutachten (Seite 8) diese Uberlegungen auf den Punkt: "um das
Spielergebnis abhéngig zu sehen, bediirfte es der Einbeziehung parapsychologischer Uber-

legungen".

Der Bluffer kann objektiv gesehen fiir seinen Mitspieler nur ein Motiv fiir dessen freie Willens-
entscheidung liefern. Der so "angebluffte" Spieler interpretiert das Verhalten des Bluffenden.
Er weiB, der Mitspieler kann sich verstellen, er tut so als ob. Das Verhalten kann wahr sein

oder auch nicht.

Die Entscheidung, aufzuhdren oder weiterzuspielen wird zunachst auf Grund des Blickes auf

die eigenen Karten und danach auf Grund des Verhaltens des Mitspielers bestimmt, wobei flir
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den Nebenschauplatz "Bluff" auch nur eine 50 zu 50 % Entscheidungsvariante gegeben ist.

Verstellt sich der Mitspieler oder ist seine "Botschaft" wahr?

Ein Geschicklichkeitsspiel wird so definiert: Es ist ein Spiel, bei dem zumindest wesentlich
auch Aufmerksamkeit, Fahigkeit und Kenntnisse der beteiligten Durchschnittsspieler liber
Gewinn und Verlust entscheiden. Da das Verlassen des Spieles hauptsachlich von der freien
Willensentscheidung des "Aussteigers" abhangt und im Einzelfall kaum nachvollziehbar ist,
dass ein Bluff beim Mitspieler wirklich so "gelandet" ist, dass die Feststellung getroffen
werden konnte, er ware manipuliert worden, kann nicht davon gesprochen werden, der
Ausgang des Pokerspieles, und das im Ablauf der Spiele, hange wesentlich von
Spielerfahigkeiten ab.

14. Besondere Betrachtung der Stellung des Verlierers.

14.1. Allgemein

Im Tatbestand des § 1 GSpG werden Gewinn und Verlust "geichwertig" angefiihrt, es heiBt
"Gewinn und Verlust....... sind abhangig". Das Wort "und" im Gesetzestext ist der Indikator,
der die Tatbestandselemente "Gewinn" und "Verlust" in ihrer Wertigkeit eben grammatikalisch
"gleich" stellt. Im Lebenssachverhalt ist das Augenmerk gleicherweise auf "Gewinn" und

"Verlust" zu richten.

In der Berufung wird von der "winning strategy" gesprochen. Eine gewisse Erwartungshaltung
schwingt in diesem Terminus mit, namlich die, mit ziemlicher Sicherheit Gewinner des Spiels
zu sein. Aus dem Terminus "winning strategy" ist die Mdglichkeit, Verlierer des Spiels zu sein,

einen Verlust zu haben, ausgeblendet.

Bei Betrachtung des Sachverhaltes, das sind die Spielregeln und der tatsachliche Spielablauf,
ist der Spielverlauf bei jedem Spieler, also auch beim Verlierer, in den Blick zu nehmen. In der
Regel wird bei der Bw. mit vollbesetzten Spieltischen gespielt, dh. ein (1) Gewinner und

sieben (7) Verlierer, bzw. ein (1) Gewinn und sieben (7) Verluste. Wenn schon bei einem
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(Zahlwort) Spieler dieses Bewirken, dieses Abhdngigsein im Verhaltnis von Geschicklichkeit
und Gewinn bzw. Ungeschicklichkeit und Verlust nicht zu beobachten ist, so ist schon im Hin-
blick auf diesen einen Spieler (Verlierer), dem die Karten eben nur ungiinstig zufallen, das

ganze Spiel als ein solches zu beurteilen, bei welchem die Ergebnisse vom Zufall abhangen.

Der Name "Gllicksspiel" ist, was den Tatbestand betrifft, einschrankend. Es miisste, wenn das
Ergebnis angesprochen werden sollte, "Gllick- und Pechspiel" oder "Gewinn- und Verlustspiel"

heiBen.

Ein Glucksspiel liegt nur dann vor, wenn auch flr den Verlierer der Verlust ausschlieBlich oder
vorwiegend vom Zufall abhdngt. Nun kann die Abwicklung eines Pokerspieles dergestalt sein,
dass ein Spieler nach dem anderen nicht mehr mitbieten will und das Spiel verlasst, in dem er
die Spielkarten von seinen Handen weg auf den Tisch legt. Die schon getatigten Einsatze sind
fur ihn verloren. Sie bedeuten fir ihn einen Verlust (verlorener Einsatz). In einem solchen
Spiel ist der Verlust des Mitspielers durch dessen freie Willensentscheidung hervorgerufen.

Nach der Spielregel besteht kein Missen.

Was sind die Grundlagen fiir seine Entscheidung? Das ist der Blick in seine Karten, auf die
offenen Karten der Mitspieler und die gedankliche Verkntipfung mit der Reihenfolge der
Kartenkombinationen nach der Spielregel. Er versucht seine Chancen auf ein gutes Blatt auf
das Beste einzuschatzen. Er fragt sich: "Habe ich das bessere Blatt als die anderen?" Es ist
eine Erfahrung, mehr als die Halfte der Spieler, von z.B. sieben (7) Spielern, erhalten Blatter,
die keine Chance auf einen Gewinn eréffnen. Im Blick auf das zugefallene schlechte Blatt, die
Beurteilung der Chancenlosigkeit, die "Pokerweisheit", dass es in einem solchen Fall
d6konomischer ist, das Spiel so schnell wie méglich zu verlassen (ein Bluff kann auch nicht in
einem Spiel nach dem anderen mit Erfolg gelandet werden), fallt die Entscheidung, nicht
weiter zu bieten und das Spiel zu verlassen. Gegen Ende der Bieterrunden, wenn die Einsatze
schon angewachsen sind, gibt auch das AusmaB der Risikofreudigkeit seinen Ausschlag,
weiter zu spielen oder nicht (Nervensache). Hauptquelle fiir den Entschluss, das Spiel zu
verlassen, ist in der Uberwiegenden Zahl der Falle im wahrsten Sinn des Wortes der Zu-fall

der schlechten Karten.
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14.2. Eine Stunde Pokerspiel

Beobachtet wurde eine Stunde Pokerspiel. Bei 18 Spielen wurden 12 Spiele durch Aufdecken
und 6 durch Verlassen bis auf einen Spieler beendet. In typisierender Weise wird folgendes
Spiel angedacht: In einer Stunde Pokerspiel werden ca. 16 Spiele durchgefiihrt. In der nun
angestellten Uberlegung sollen 6 Spieler mitspielen. Insgesamt gibt es daher auf jedes Spiel
und auf jeden Spieler bezogen 96 Spielentscheidungen, davon fiihren 16 zu Gewinn, 80 zu

Verlust.

Es steht im Belieben der Spieler das Spiel so zu spielen, dass kein Spieler seine Karten weg-
wirft, dass somit das Spiel fiir alle immer durch Aufdecken der Karten entschieden wird. Wird
das Spiel auf diese Art lange gespielt, z. B. einen Abend lang, dann entscheidet sich der

Gewinn und der Verlust in dieser Spielperiode ausschlieBlich durch den Zu-fall der Karten.

Ein Spieler, welcher in seinen Handen eine Kartenkombination hat, die ganz und gar nicht
aussichtsreich auf Gewinn ist, wirft die Karten weg, weil es unékonomisch ist, weitere Einsatze
zu tatigen, die ohnehin als verloren anzusehen sind. Dazu kommt noch, dass sich niemand
gerne der Situation aussetzt, in welcher er in der Tischgemeinschaft als Verlierer erscheint. Da
zieht man es vor, wohlliberlegt die Karten von sich aus schon abzugeben und aus dem Spiel

auszusteigen.

Es ist ein Erfahrungswert aus der Durchschnittsbetrachtung, dass bei einer Stunde Spiel die
Halfte der Spielentscheide durch Aufdecken der Karten endet. Im angedachten Spiel enden
somit acht (8) Spiele durch Aufdecken der Karten und acht (8) Spiele durch allseitiges Ver-
lassen des Spieles bis auf einen Spieler. Um nicht das Extrembeispiel, von den acht (8) Spie-
len, welche aufgedeckt werden, haben immer alle sechs (6) Spieler bis zum Schluss mitge-
spielt, also allesamt 48 Zufallsentscheidungen wurden getroffen, heranzuziehen wird ange-
nommen, es sind immer nur zwei (2) Spieler Ubriggeblieben und einer will die Karten aufge-
deckt bekommen. Das bedeutet zumindest: Acht (8) Gewinner durch Zufall und acht (8) Ver-
lierer durch Zufall. Bei 16 Spielern war somit fir Gewinn und Verlust der Zufall entscheidend.
32 Spieler haben dabei das Spiel verlassen. Bei acht (8) Spielen haben die Spieler je bis auf
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einen das Spiel verlassen (8 Gewinner, 40 Verlierer). Acht (8) Spieler haben durch Zufall oder

durch Geschick gewonnen.

Hatte der Gewinner eine hochwertige Kartenkombination in Handen und die Mitspieler haben
das "erraten", "geahnt" und haben deshalb das Spiel verlassen? Hatte der Gewinner durch
geschickten Bluff alle anderen zum Verlassen "bewogen", obwohl er selbst nicht die besten

Karten hatte? Ist der Gewinner zufallig Gbriggeblieben?

Es ist nicht anzunehmen, dass in jedem zweiten Spiel, bei welchem alle die Karten wegwerfen
bis auf einen, ein gezielter Bluff verwirklicht wird. Flir das gedachte Beispiel ist es nicht reali-
tatsfremd, von den acht (8) Gewinnen vier (4) als durch Zufall bedingt und vier (4) durch
Geschick bedingt anzusehen.

Fir die Betrachtung des einstlindigen Spieles gibt es folgende "Zwischenbilanz": 16 und 4
Spieler, ds. 20 Spieler, haben durch Zufall den Spielentscheid erhalten. 4 Spieler durch
Geschicklichkeit und 32 Spieler und 40 Spieler, ds. 72 Spieler, haben die Karten im Spiel

weggeworfen:

20 Zufallsentscheidungen

4 Geschicklichkeitsentscheidungen

72 mal wurden die Karten weggeworfen

96 Summe der Spielentscheidungen

Somit stellt sich die Frage, wovon der Verlust dieser 72 Spieler, die ihre Karten weggeworfen
haben, abhangt, vom Zufall oder von der Ungeschicklichkeit? Der Entschluss aus dem einzel-
nen Spiel auszusteigen, das Wegwerfen der Spielkarten, ist zunachst als freie Willensent-
scheidung anzusehen. Wodurch wird dieser Entschluss "genahrt", was sind seine Wurzeln? Die
Hauptursache fiir die Entscheidung ist der Blick in die eigenen Karten und beim "Seven Card

Stud Poker" der Blick in die offenen Karten der Mitspieler. So wie die Karten dem Spieler
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zufallen, "reizen" diese an, weiterzuspielen. Die liberwiegende Zahl der zugeteilten Karten-

blatter (mehr als 36) sind aber "unbrauchbar".

Theoretisch kann ein Spieler aus einer noch so niedrig bewerteten Kartenkombination fiir sich
im Einzelspiel einen Gewinn machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitspieler auf ein
taktisches Verhalten, einen Bluff "einsteigen" ist extrem gering. Bei vielen wiederholten Bluffs
kann es dann und wann einmal gelingen seinen Bluff zu "landen". Der Pokerspieler kann nicht
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von 50 % mit taktischem Verhalten den
nachsten Spielausgang fiir sich entscheiden. Aus der Sicht des Beispieles kdnnen von den 72
Fallen des Wegwerfens der Karten die Halfte der Falle, also 36 Falle, als solche angesehen
werden, die vom Zu-fallen der Karten abhangig sind. Von den 96 Spielentscheidungen sind

20 Falle und 36 Falle, also 56 Falle vom Zu-fallen der Karten abhangig.

Wenn man das Kartenspiel Poker so in den Blick nimmt, kommt man nicht zu dem Ergebnis
die Spielausgange, Gewinn und Verlust, waren vorwiegend von der Geschicklichkeit abhangig,
sondern vielmehr zu dem Ergebnis, dass eine vorwiegende Abhangigkeit vom Zufall, namlich

vom Zufallen der Karten gegeben ist.

14.3. Nimmt die Moglichkeit des Bluffens dem Spiel den Charakter eines
vorwiegend vom Zufall abhangigen Spiels?

Es ist aber vom Zufall abhangig, welchem Spieler die héchstwertigste Kartenkombination zu-
fallt. Das Aufdecken der Spielkarten und damit der Zufallsentscheid gehért zum Wesen des
Spieles. Die gute Kartenkombination, die ein Spieler erhalten hat, will jeder Spieler aufzeigen,
dazu tendiert er, denn die Wette will ja nicht nur abgeschlossen werden, sondern fordert auch

den Beweis, das Aufdecken der Spielkarten.

Nach Rita Danylink, "Einmaleins der Kartenspiele" , Humboldt, 14. Auflage 2003, Seite 61, ist
es madglich, "auch mit schlechten Karten zu gewinnen, wenn ein Spieler liber eine gute
Kombinationsgabe und eine Kartengedachtnis verfligt und er auBerdem durch sichere Haltung

den Eindruck erweckt, sehr gute Karten zu besitzen". Die Frage ist nur, welche Gewichtung
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kommt dieser Méglichkeit im tatsachlichen Spielgeschehen zu? Niemand behauptet, ein
Spieler kénne im Einzelspiel sein "Geschick" so ausiiben, dass er dieses eine Spiel (jetzt!) mit

100%iger Sicherheit gewinnt.

Bei echten und anerkannten Geschicklichkeitsspielen, z.B .Schach oder Schnapsen, gibt es
Spielsituationen, die der geschickte Spieler herbeiflihren kann, aus denen heraus er in

Weiterflihrung dieser Spielstrategie das Spieles gewinnen muss.

Ein Pokerspieler kann sich zu einem Bluff entscheiden, er kann aber nicht vorhersagen, ob der
Bluff gelingt, er muss bis zuletzt um den Erfolg bangen. Der Schachspieler hingegen hat
insbesondere gegen Ende des Spiels die Situation der Gewissheit des Sieges, beim Schnapsen
ist es genauso. Fur den bluffenden Pokerspieler ist bis zum Entscheid durch das Verhalten des
Mitspielers alles offen. Nachweislich kann man von keiner Ursache behaupten, sie hatte das
Aufgeben des anderen Spielers bewirkt. Der Bluffer hat Mitspieler im Gegenlber, die einen
freien Willen haben, und diesen in ihren Entscheidungen zum Ausdruck bringen. Jeder
Mitspieler kann das Aufdecken der Karten begehren. Dass hie und da einmal ein Bluff gelingt,
dh. dass sich ein Mitspieler so verhalt, wie es vom Bluffer erwartet wird, also mit dem Spiel
aufhért, ist fiir den Bluffer auch eine Uberraschung, und damit letztlich auch wieder durch

Zufall gepragt.

Ein Spieler, der gerne blufft, wird dies auch nicht bei jedem Spiel hintereinander tun und tun
kdnnen, denn die dem Wettspiel innewohnende Neugier der Spieler steht entgegen, die
immer wieder die Karten fir ihre Wetten aufgedeckt haben wollen.

Dieses Instrumentarium des Bluffens, die Mdglichkeit zu bluffen, driickt aber dem Spiel nicht
den Stempel auf. Der Bluff ist ein interessanter "Zweig" des Spiels, beginnend mit der Clever-
ness, Risikofreudigkeit und schlussendlicher Schadenfreude Uber die gelungene Tauschung. Er
ist sehr aufregend und sehr emotionell, er kommt vor und er ist mdglich, aber in Bezug zu
den vielen Abhangigkeiten bei den vielen Spielausgdangen im Einzelspiel, bei mehreren Spielen
in einer Stunde, ist der Bluff von untergeordneter Bedeutung. Es ist kein Vorwiegen der

Bluffabhangigkeiten zu erblicken. So insbesondere nicht fiir die vielen Entscheidungen, die die
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Spieler wegen der in der Uberzahl zugeteilten schlechten Karten treffen, namlich das Spiel zu

verlassen.

Ein Spieler kann nicht Spiel auf Spiel immer wieder einen Bluff erfolgreich "landen". Dass ein
tduschendes Verhalten vorliegt, wiirden die Mitspieler bald erkennen, denn nach der Wahr-
scheinlichkeit bekommt kein Spieler ein Spiel nach dem anderen hochwertige Kartenkombina-
tionen zugeteilt. Das Wesen der Geschicklichkeit ist, diese wiederholt ausiiben zu kénnen.
Wenn ein Bluffer tatsachlich mit einem schlechten Blatt ein besseres besiegt hat, so ist das ein
Spielentscheid, der hie und da, sporadisch, vorkommt, aber im Hinblick auf die vielen
Spielentscheide von seiner Haufigkeit nicht ins Gewicht fallt.

Es mag sein, dass ein Bluffer durch fehlgegangene Bluffs sich als einer einstufen lasst, dem
man nicht vertrauen kdnne. Hinter seinen hohen Einsatzen ist kein gutes Blatt verborgen. Und
dieser Bluffer hebt sich diese Einstellung, die man von ihm hat, fiir ein sehr gutes Kartenblatt
auf. Er erhdht dann drastisch, die Mitspieler, die gerade nicht die schlechtesten Karten haben,
erhdhen mit. Der Bluffer lasst zuletzt aufdecken und kassiert mit sehr hohem Gewinn ab.
Diese Strategie, einen 6konomischen Gewinn zu erzielen, die sich liber mehrere Spiele
erstreckt, mag in der hdchst subjektiven Einschatzung des Spielers gegriindet sein. Dass er
den "fetten" Gewinn aber Uberhaupt "eingefahren" hat, verdankt er zunachst einmal dem "Zu-
fall" der Karten, denn der hat ihm die hdchstwertigtste Kartenkombination in diesem Spiel
beschert. Dass er sich die Gewinnhdhe durch Strategie im Laufe von z.B. 10 Spielen "aufge-
baut", maximiert, hat, soll ihm nicht streitig gemacht werden, dndert dieser Gedankenansatz
nichts an der Beobachtung der vielen Einzelspiele (z.B.:10), bei welchen insbesondere die
vielen Verlierer ihre Verluste nicht durch Ungeschicklichkeit, sondern durch das Zufallen
schlechter Karten erhalten haben. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer"! Genauso
pragt auch eine 6konomische Strategie eines Spielers nicht den Charakter eines Spiels im
Hinblick auf die vielen Spielentscheidungen, insbesondere der der Verlierer. Aus dieser Sicht
liegen keine Anhaltspunkte fiir die Feststellung vor, beim Pokerspiel hatte es der Durchschnitt
der Teilnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Hand aufgrund eigener Geschicklichkeit

den Ausgang des Einzelspieles zu bestimmen.

14.4. Vergleich mit dem Urteil betreffend Sportwetten
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(Urteil der Auswartigen Strafkammer Recklinghausen des Landesgerichtes Bochum vom 26.
Februar 2002, Aktenzeichen 01 I 49/01):

Der Angeklagte bot unter der Adresse die Mdglichkeit an, auf das Ergebnis von FuBballspielen
oder anderen sportlichen Ereignissen zu tippen. In den Geschéaftsraumen des Angeklagten
liegen Wettprogramme auf. Auf einem Tippzettel kann der Mitspieler dann darauf tippen,
welche Mannschaft gewinnt. Die Mitspieler fillen die Tippzettel aus und geben diese dann
dem Angeklagten oder dessen Angestellten und zahlen ihren Einsatz. Hat der Spieler
gewonnen, erhalt er seinen Einsatz nach festgelegten Quoten ausbezahlt.

In der Anklageschrift wurde das Vergehen des unerlaubten Bereitstellens von Einrichtungen
zur Veranstaltung eines Gllicksspiels gemaB § 284 StG vorgeworfen.

Das Gericht fallte einen Freispruch, weil die Sportwette den Tatbestand eines Gliicksspieles im
Sinne der angeflihrten Gesetzesbestimmung nicht erfiille und begriindete dies wie folgt:

"Beim Gllcksspiel wird die Entscheidung Uiber Gewinn und Verlust nach den Vertragsbedin-
gungen nicht wesentlich von den Fahigkeiten und Kenntnissen und vom Grade der Aufmerk-
samkeit der Spieler bestimmt, sondern allein oder hauptsachlich vom Zufall, namlich vom Wir-
ken unberechenbarer, dem Einfluss der Beteiligten in ihrem Durchschnitt entzogener
Ursachen. Demgegeniiber hat es beim -straflosen- Geschicklichkeitsspiel der Durchschnitt der
Teilnehmer mit zumindest halftiger Wahrscheinlichkeit in der Hand, durch Geschicklichkeit den
Ausgang des Spiels zu bestimmen. Dass dabei vereinzelten Spielern die Geschicklichkeit fehlt,
ist unerheblich. Es entscheidet der Durchschnitt, so dass der Charakter des Spieles nur
einheitlich beurteilt werden kann (Trondle/Fischer, § 284 Randnr. 5).

Ausgehend von dieser Definition ist z.B. das Lotto- oder das Roulettspiel ein Gliicksspiel. Dort
kann der Mitspieler auf Zahlen setzen, ohne dass er...durch bestimmte Kenntnisse in der Lage
ware, seine Chancen in irgendeiner Form zu verbessern. Anders verhalt es sich jedoch bei der
hier vorliegenden Sportwette. Uber die einem zukiinftigen sportlichen Ereignis zugrunde-
liegenden Parameter, kann sich jedermann heutzutage umfassend informieren. Aus der
Tageszeitung, aus den Sportzeitungen, und seit einiger Zeit auch aus dem Internet, kbénnen
vielfaltige Informationen Uber die jeweilige bei dem Sportereignis antretenden Mannschaft
erlangt werden. ... Aus all diesen Informationen kann der Mitspieler einer Sportwette fiir sich
selbst die Prognose ableiten, mit welchem Ergebnis eine bestimmte Mannschaft bei einem
bestimmten Sportereignis abscheiden wird.

MaBgeblich ist, in Abgrenzung zum Gliicksspiel, dass das Ergebnis bei der Sportwette nicht
vom reinen Zufall abhangt, sondern tberwiegend aufgrund der Information und der vom Mit-
spieler daraus gezogenen Schliisse prognostiziert werden kann. Dass die Prognose dann nicht
in jedem Fall zutreffen wird, qualifiziert die Sportwette ebenfalls nicht zum Gliicksspiel, denn
dann ware jede Prognose mit einem nicht vollig sicheren Ausgang von vorneherein als
Gllicksspiel anzusehen.
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Abzustellen ist deshalb bei der Frage, ob ein Gliicksspiel vorliegt, auf den Durchschnitt der
Mitspieler des jeweiligen Spiels (AG Karlsruhe-Durlach, NStZ 2001, Seite 254, Wrage, NStZ
2001, Seite 256). Dann aber ergibt sich bei der hier vorliegenden Sportwette, dass daran von
vorneherein Gberwiegend nur solche Spieler teilnehmen, die aufgrund eigener Kenntnisse und
Fahigkeiten- gerade im Sport gegebenenfalls sogar aufgrund recht akribischer Beobachtungen
der jeweils favorisierten Mannschaft- in der Lage sind, eine begriindete Prognose flir den
Ausgang des jeweiligen Sportereignisses abzugeben.

Ohne eine zustimmende Wertung zu diesem Urteil im Ergebnis abzugeben, wird der Blick
darauf gerichtet, dass bei der Sportwette der Durchschnitt der Spieler, also eine Mehrheit, die
dem Veranstalter gegenlbersteht, potentiell gewinnen kann. Bei dem Kartenspiel, bei wel-
chem jeder gegen jeden spielt, gibt es (iberhaupt nur einen Gewinner und mindestens einen,

meistens aber mehrere Verlierer.

Bei Kartenspielen allgemein ist die Information fiir gewinnentscheidende Aktionen unvoll-
kommen. Poker ist ein Kartenspiel, das fiir den gezielten positiven Ausgang des Einzelspieles
ohnehin keiner strategischen Information bedarf. Werden die Karten aufgedeckt, so braucht
der Spieler, der die héchstwertigste Kartenkombination hat und damit gewinnt, fir sein Gliick

keinerlei Information.

Der Bluffer braucht sinnvollerweise Information, um sich fiir einen Bluff zu entscheiden. Hat
ein Mitspieler beim "Seven Card Stud Poker" sichtbare Anzeichen flir ein gutes Blatt, z.B.
einen "Drilling" oder gar einen "Vierling" offen vor sich am Tisch liegen, so wird der
bluffwillige Spieler bei diesem Spiel, auch wenn er es noch so anstrebt, da die Chance, dass
der Spieler mit dem guten Blatt aufgeben wird, gering ist, sich fir keinen Bluff entscheiden.
Es ist dies keine Spielsituation, bei der man sagen kann, der Spieler werde mit Sicherheit
gewinnen. Blufft er dennoch, so ist das ein hazardieren, den Zufall herbeiholen. Ob Mitspieler
das Spiel tatsachlich verlassen, ist Gberwiegend nicht steuerbar.

Beim Pokerspiel ist nicht in einleuchtender Weise ein Anzeichen zu erblicken, wonach der
Spieler ahnlich wie bei der Sportwette, bei jedem Spiel, also wiederholt immer wieder, mit
einer gewissen Anstrengung oder einem bestimmten Kénnen die Mdglichkeit hat, mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Auch ein erfahrener Pokerspieler kann, wenn er schlechte
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Karten zugeteilt bekommen hat und die anderen Spieler relativ gute Karten in Handen haben,

nicht gewinnen.

Im Hinblick auf das immer wieder stattfindende Aufdecken der Spielkarten (= reine Zu-fallsab-

hangigkeit) und den nur sporadisch vorkommenden erkennbaren kausalen Bluffs, kann das

Spiel im Gesamten nicht als ein solches gesehen werden, wonach die Entscheide (Gewinn

oder Verlust) vorwiegend von einer Geschicklichkeit bzw. Ungeschicklichkeit abhdngen.

15. Umkehr der Behauptungs- und Beweislast

Aus folgenden Quellen ergibt sich eine Verkehrsanschauung, wonach das klassische Pokerspiel

als Glucksspiel gilt.

e Richard F. Scheibb, "Meister Poker" Piatnik: "Poker- ein Glicksspiel. ... es ist nicht zu

leugnen, dass Poker ein Gllicksspiel ist; das heiBt, dass der "Zufall" Gberwiegend

Verlust und Gewinn entscheidet" (Seite2).

e Sven Pieper, Barbel Schmidt, Kartenspiele, Reclam, 1994: "Poker gehdrt zu der
Kategorie der Glicksspiele...." (Seite 203).

e Meyers Enzyklopadisches Lexikon, 25 Bde, 9. Auflage. "Poker ein internat.

Kartengliicksspiel amerikan. Herkunft, Sonderform: Seven Card Stud".

iber

e Christian Bertel, Klaus Schwaighofer, Osterreichisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6.

Auflage, § 168 RZ 1: "Gliicksspiele sind so gut wie alle Kartenspiele, weil auch gute

Spieler mit "schlechten" Karten nicht gewinnen kénnen". RZ 2: "Dass die in der auBer
Kraft getretenen Gllicksspielverordnung (BGBI 1923/253 idF BGBI 1933/6) angefiihrten

Spiele Gliicksspiele sind, ist gerichtsbekannt und braucht darum nicht von Fall zu Fall

bewiesen zu werden". Poker ist in dieser Verordnung angefiihrt. Die Gllicksspiel-

verordnung, wenn auch nicht mehr in Geltung, hat die Funktion gleich einem Sachver-

standigengutachten.

e Oberdsterreichisches Jugendschutzgesetz 2001-06.JschG 2001, in § 7 dieses Landes-

gesetzes ist Jugendlichen gesetzlich verboten: "Teilnahme an Gllicksspielen in Geld

oder Geldeswert...., der Aufenthalt in Raumen oder an sonstigen Orten, wo
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Uberwiegend... Spiele um Geld oder Geldeswert in nicht nur geringfligiger Hohe abge-
schlossen bzw. gespielt werden. Als geringfiigig gilt ein Betrag oder Wert von héchs-
tens 1 Euro Einsatz pro Spiel oder Wette" In den Erlduterungen zu diesen § 7 wird
ausgefiihrt: "Die Glicksspiele ... in Geld und Geldeswert umfassen auch Gliicksspiele,
die vom Regelungsbereich des Gliicksspielgesetzes nicht umfasst sind, wie etwa das
Pokerspiel, das ohne Bankhalter durchgefiihrt wird. Neu aufgenommen wurde das
Aufenthaltsverbot. Dies resultiert daraus, dass in zunehmendem MaBe in Oberdster-
reich (wie auch in anderen Bundeslandern) sogenannte Kartencasinos eingerichtet
werden. In diesen Lokalen werden vor allem Kartenspiele um Geld in nicht nur
geringfligiger Hohe gespielt, wie z.B. "Seven Card Stud Poker". In der 06. Landesver-
waltung wird ,so ersichtlich, "Seven Card Stud Poker" selbstverstandlich als Gllicksspiel

angesehen.

Selbst die Bw. gibt dadurch, als sie sich durch ihren Antrag an die Gewerbebehdrde mit der
Formulierung "Durchfiihrung von Kartenspielen ohne Bankhalter" nahert, schllissig zu
erkennen ("ohne Bankhalter" ist ein Tatbestandselement der Ausnahmebestimmung des § 4
Abs 1 GSpG), dass sie die von ihr organisierten Kartenspiele als Gllicksspiele angesehen hat.
Ware sie von reinen Geschicklichkeitsspielen ausgegangen, hatte es eines Hinweises auf ein
Tatbestandelement des Glicksspielgesetzes nicht bedurft. Es ware Sache der Partei, durch
schliissige, nachvollziehbare Beweisfiihrung die Uberzeugung gewinnen zu lassen, dass die
Geschicklichkeit bzw. die Ungeschicklichkeit des Spielers das Spielergebnis herbeiftihren und

darliber hinaus gegeniiber dem Zufall sogar im Vordergrund stehen.

Mit Poker ist das "klassische" Pokerspiel gemeint, bei welchem noch die strategische Mdg-
lichkeit des Austauschens der Karten gegeben ist. Beim "Seven Card Stud Poker" ist diese
Mdoglichkeit nicht gegeben. Der Aktionsradius des Spielers, taktisches Verhalten einzusetzen
wird durch die offenen Karten kleiner, weswegen dieses Spiel erst recht als Gliicksspiel anzu-
sehen ist. Bei der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise kann die Behdrde das "Seven

Card Stud Poker" daher mit gutem Grund als Gliicksspiel einstufen.

Der Umstand, dass beim klassischen Poker zunachst keine Spielkarten auf dem Spieltisch
aufgedeckt sind, sondern nur zum Schluss beim "show down", wahrend beim "Seven Card

Stud Poker" von sieben (7) zugeteilten Karten vier (4) Karten jedem Spieler offen zugeteilt
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werden, liefert keine Anhaltspunkte daftir durch Geschicklichkeit das einzelne Spiel zu

gewinnen.

Es ware Sache der Partei durch entsprechende Behauptung und Beweisfiihrung nach den
Gesetzen der Logik darzutun, dass das gegenstandliche Spiel entgegen der allgemeinen Ver-
kehrsauffassung kein Gliicksspiel ist. Wiirde der 100 %ige Beweis der Behorde auferlegt
werden, so ware eine typisierende Betrachtungsweise ad absurdum gefiihrt, denn eine

100 %ige Beweisfiihrung im Einzelfall ist ja der typisierenden Betrachtung wesensfremd.

Zur unverdffentlichten Diplomarbeit von Mag. Urek Vedat wird wie folgt Stellung genommen:
In seiner Diplomarbeit ("Das Gliicksspielstrafrecht und die "Pokercasinos" in Osterreich",
Magister der Rechtswissenschaften, Universitat Innsbruck, 18. September 2001) beleuchtete
Mag. Urek Vedat, Pokercasinos (Seiten 27 ff) und spricht davon, dass man nach hL beim
Pokerspiel von gllicksspielverdachtigen Spielen ausgehen kénne, da in der auBer Kraft
getretenen Gllicksspielverordnung (BGBI 253/1923, idF BGBI 6/1933) auch das Pokerspiel
aufgezahlt war. Der Gllcksspielcharakter sei fiir jedes Spiel festzustellen. Aus der Tatsache,
dass seit der Eréffnung der ersten Pokercasinos in Osterreich acht Jahre vergangen sind, und
seitdem immer mehr Pokercasinos erdffnet und ungestoért betrieben werden, verleite ihn zur
Annahme, dass es sich bei den veranstalteten Spielen nach Einschdtzung der Behérden um
Geschicklichkeitsspiele handle. Er kdnne es sich nur schwer vorstellen, dass die Staats-
anwaltschaft Gber einen so langen Zeitraum hinweg dem "Spiel" der Casinobetreiber untatig
zusehen wiirde, wenn sie eindeutig beweisen kdnnte, dass es sich bei den erwahnten Spielen
um Glicksspiele iSd des § 168 Abs 1 StGB bzw. § 1 Abs 1 GSpG handelt.

Nach Ansicht des Diplomanden sprechen fiir den Geschicklichkeitscharakter dieser Spiele die
weltweit veranstalteten Pokermeisterschaften und verschiedene Turniere. Es falle auf, dass
gerade bei den Turnieren, in welchen die Teilnehmer alle gleichviel Spieljetons zu Turnier-
beginn bekommen, meistens die gleichen Namen unter den Gewinnern auftauchen. Dies flihre
zur Annahme, dass bei Pokerspielen mit gleichen Ausgangssituationen meist der besser
Spielende und nicht der Gliicklichere gewinnt. Man kénne sogar, wenn man die stundenlangen
Spiele, das hohe Konzentrationsniveau und die psychische Anspannung, die in solchen meist
Wochen dauernden Turnieren gelegen ist, bedenkt, bei dem Kartenpokerspiel von einer

Sportart sprechen.
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Zum Bluffen wird auf Seite 34 f ausgefiihrt: "Unter dem normalen Begriff des "Bluffens" ver-
steht man das Vortdauschen einer sehr starken Hand, um seine Gegner zum "Passen" (Auf-
geben) zu verleiten. Man kann aber auch durch geschicktes Ausspielen wie z. B. niedriges, die
Gegner glauben lassen, man habe schwache Karten, obwohl man eine sehr gute Karten-
kombination (Hand) besitzt. Dadurch wiirde man den Mitspielern den nachsten Zug lassen
und diese gewissermaBen in Sicherheit wiegen, um im richtigen Zeitpunkt, zuzuschlagen (ihre

Einsatze Uberbieten)"

"Setzt man die Mdglichkeit des zweckreichen Bluffens als Kriterium bei der Beurteilung eines
Spiels als Glicks- bzw. Geschicklichkeitsspiel voraus, so misste man das in allen Pokercasinos
Osterreichs gespielte "Seven Card Stud Poker", wie aus einem Gutachten der Grazer
Universitatsprofessorin hervorgeht, zweifellos als Gliicksspiel bezeichnen. Meiner Meinung
nach kann bei einem Spiel, in dem vier von insgesamt sieben an die Spieler ausgeteilten
Karten fiir alle Spieler offen sichtbar aufgelegt werden und die Hand von jedem Spieler relativ
gut schatzbar wird, durch das Bluffen kein gewiinschter Einfluss auf das Spielergebnis
genommen werden, da man die anderen Spieler iber die eigenen Karten nicht tauschen kann.
Ich glaube, es ware falsch gerade dieses Spiel als Gliicksspiel zu bezeichnen, da es gerade
beim "Seven Card Stud Poker" am leichtesten ist, die Hand der anderen Spieler im Gegensatz

zu anderen Pokerarten, einzuschatzen."

Zu diesen Ausflihrungen ist zu bemerken: Aus der Tatsache, dass es Turniere und Meister-
schaften im Pokerspiel gibt, allein kann nicht der zwingende Schluss gezogen werden, wonach
auch der "Meister" das konkrete Einzelspiel (jetzt!) am Pokertisch der Bw., wenn die
gewohnlichen Regeln gelten, wenn ein Kommen und Gehen beim Tisch stattfindet, wenn
Spieler mit verschieden hohem Spielkapital beim Tisch erscheinen, mit auffallend groBer
Wahrscheinlichkeit gewinnt. Es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt dafiir. Die Spielregel liefert
keinen Ansatzpunkt, wonach der Gewinn in einem solchen Spiel von einer Geschicklichkeit

abhangig sein sollte oder kdnnte.

Sitzt der "Meister" beim Tisch und spielt mit "Durchschnittsspielern”, kann er das Einzelspiel,

wenn die Karten aufgedeckt werden, fiir sich in keiner Weise den Gewinn durch Geschick
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abhangig machen. Dem "Meister" fallen die Spielkarten genauso zu wie dem Anfanger, dem
Durchschnittsspieler. Wenn er eine Serie von schlechten Karten zugeteilt bekommt, kann auch

er ein Einzelspiel nach dem anderen nicht gewinnen.

Der in der Diplomarbeit ausgesprochene Geschicklichkeitscharakter des Pokerspieles ist,
abgeleitet von der Tatsache der Meisterschaftsspiele, bei welchen als Gewinner auch immer
wieder die gleichen Namen auftauchen, es gewinne der Bessere und nicht der Gllicklichere.
Diese Behauptung ist aber keineswegs schlissig in Bezug auf das gegenstandliche, nach der
einfachen Spielregel zu beurteilende Einzelspiel. Bei den Meisterschaften bestehen besondere
Regeln, nach welchen ein Gewinner nach einer Vielzahl von Spielen in bestimmter Weise
ermittelt wird. Bei den Einzelspielen kommt es auf Gewinn oder Verlust im Einzelspiel an. Nur

diese sind zu beobachten: Wovon waren sie abhangig?

Die Schlussfolgerungen in der Diplomarbeit, ausgehend vom Bluffen beim Spiel "Seven Card
Stud Poker" sind von folgender Art: Es wird von einem Gutachten einer Grazer Universitats-
professorin ausgegangen, ohne dieses Gutachten im Inhalt auszufiihren. Es wird dem Gut-
achten unterstellt, "die Moglichkeit zweckreichen "Bluffens" sei Kriterium fiir die Beurteilung,
ob ein Gliicks- bzw. ein Geschicklichkeitsspiel vorliege. Diese Ausfiihrungen des Diplomanden
kdnnen nur so verstanden werden: Kann man im Spiel "Bluffen" - Geschicklichkeitsspiel, kann
man es nicht - Gliicksspiel. Beim "Seven Card Stud Poker" sind vier Spielkarten offen, also
einsichtig fur die Mitspieler und daher relativ gut einschatzbar. Durch das Bluffen kdnne daher
kein gewtinschter Einfluss auf das Spielergebnis genommen werden, da man die anderen
Spieler Uber die eigenen Karten nicht tduschen kann. Der Diplomand kommt aber trotz dieser
Feststellungen zu dem Schluss: "Ich glaube, es ware falsch gerade dieses Spiel (Seven Card

Stud Poker) als Gliicksspiel zu bezeichnen (Seite 34)".

Wenn das Pokerspiel zwischen denselben Spielern theoretisch unendlich lang gespielt wird,
ohne Gebihren fir das Casino, fiir den Staat, dann halten sich nach der reinen Theorie

Gewinn und Verlust die Waage (Nullsummenspiel, siehe Bellin, Seite 29).

Beim Black Jack gibt es Empfehlungen, wie man die Gewinnerwartungen erhéhen kann:

Michael Monka, Manfred Tiede, Werner VoB3 "Gewinnen mit Wahrscheinlichkeit, Statistik fur
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Gllicksritter" Rororo, Hamburg 1999, 113 f: "Die Gewinnerwartung unter den erwahnten Spiel-
regeln ist nur unwesentlich groBer als Null - sie liegt ungefadhr bei einem Prozent." Fiir Spieler,
die der Spielleidenschaft verfallen sind, 6ffnet sich damit eine Aussicht auf Gewinn und sei sie
noch so klein. Mag beim Pokerspiel durch ausgelibtes geschicktes Bluffen (hie und da még-
lich) der Prozentsatz der Gewinnerwartung etwas lber ein Prozent liegen. Aber es kann mit
Uberzeugung gesagt werden, er liegt nicht bei 50 % oder mehr. Da miisste ein Pokermeister
jedes zweite ("gewohnliche") Pokerspiel mit Sicherheit gewinnen. In einer besonderen
Auffalligkeit gewinnen die Pokermeister bei den "gewdhnlichen" Spielen auch nicht. Wenn ein
Pokermeister eine Stunde mit Durchschnittsspielern das "gewdhnliche" Poker spielt, so hat
noch niemand behauptet und empirisch nachgewiesen, dass dieser in den meisten Fallen (9
Spiele von 16 Spielen in einer Stunde) die Ergebnisse fiir sich entschieden hatte.

Es fehlt im Berufungsverfahren ein Vorbringen, auf welche Weise der Spieler nach der Spiel-
regel auf den Ausgang des Einzelspieles Einfluss nehmen kann, sodass dieses zumindest
vorwiegend nicht durch Zufall bestimmt ist.

Dazu wird auf das in Osterreich bekannte Spiel "Schnapsen" verwiesen. Nach der Spielregel
dieses Spieles gibt es immer wieder Spielsituationen, wonach ein Spieler bei bestimmten
erhaltenen Kartenkombinationen durch Einhaltung von logischen Uberlegungen und damit mit
richtigem Ausspiel von Spielkarten das einzelne Spiel gewinnen muss oder bei Missachtung,
bei falschem Ausspiel von Karten, eben durch Ungeschicklichkeit verliert, weil seine Karten
"gestochen" werden. Solche dhnliche Mdglichkeiten gibt es beim Pokerspiel nicht und sind von
der Berufung auch nicht behauptet worden.

Es geht um den Ausgang des einzelnen Spieles und nicht um den Nettogewinn an einem

Spielabend.

15. Die Gutachten im Einzelnen

16.1. Gutachten von Dr. B.B. und Dr. P., April 1994
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In diesem Gutachten wird z.B. auf Seite 21 der Versuch unternommen, Spiele nach einem
sogenannten "Geschicklichkeitsniveau" zu klassifizieren, "wobei sich das Geschicklichkeits-
niveau B nach der Formel Qm/Qu = pm-p0/pm(1-p0) errechnet (Seite 26). Wenn der
erwartete Gewinn des durchschnittlichen Spielers durch den erwarteten Gewinn des optimalen
Spielers ersetzt wird, erhalt man eine objektive Festsetzung des Geschicklichkeitsniveaus. Da
der erwartete Gewinn des optimalen Spielers groBer ist als jener des durchschnittlichen
Spielers wird das Geschicklichkeitsniveau des Spielers steigen und dadurch ein verzerrtes Bild
liefern. Wird dies allerdings konsequent gemacht, d.h. fir alle Spiele, wird dies immer zu einer
Erhohung des Geschicklichkeitsniveaus fihren. Der gesamte Effekt ist damit auch mehr oder
weniger neutral, sofern es sich um einen Vergleich von Spielen untereinander handelt.... Wird
die Rolle des durchschnittlichen Spielers vom optimalen Spieler tibernommen, liegt es auf der
Hand, auch diese Grenze hoher festzusetzen. "

Ob ein Gliicksspiel oder ein Geschicklichkeitsspiel vorliegt, hange von der Beantwortung der
Frage ab, ob das Geschicklichkeitsniveau unter bzw. (iber einer bestimmten Grenze liegt. Eine
solche Grenze kdnne nur sinnvoll festgelegt werden, wenn nicht ein einzelnes Spiel separat
betrachtet wird, sondern wenn dessen Position inmitten von anderen Spielen untersucht wird.

Das Gutachten nimmt eine Klassifizierung von Spielen nach Geschicklichkeit vor (Seite 81),
deren Spektrum von reinen Gllicksspielen bis zu reinen Geschicklichkeitsspielen geht:

Craps, Roulette, Sic Bo

Pai Gow Poker

Blackjack, Lucky 9, Concord Aces
Romme spielen

Golden ten

Schnapsen, Herzerln

Draw Poker

Texas Hold" em

Seven Card Stud

"Kruisjassen", rikken"

Bridge

Schach, Dame, Tic tac toe, Halma."

Das Gutachten verweist darauf, dass "Seven Card Stud" auf der Skala in Richtung Geschick-
lichkeitsspiel sehr weit oben rangiert, héher noch als Schnapsen, welches in Osterreich als
Geschicklichkeitsspiel gilt.

Das Gutachten schlieBt mit dem Bemerken (Seite 82ff), dass die gegebene Klassifizierung
nicht als die endgliltige oder absolute Rangordnung gesehen werden soll. Manche Relationen
beruhten auf subjektiven Einschatzungen auf Grundlage der diversen Spielstrukturen. Eine
weitere Analyse sei erforderlich, um die gegebene Indikation fiir eine Klassifizierung ver-
scharfen zu kénnen.
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+Hinsichtlich der in der Bw. gewinnbringend genutzten Spiele fiihre dies zu folgenden
Schlussfolgerungen:

Lucky 9 Gllicksspiel
Concord Aces Gllicksspiel
Pai Gow Poker Gllicksspiel
Texas Hold'em Geschicklichkeitsspiel
Seven Card Stud Geschicklichkeitsspiel

Dieses Gutachten fiihrt aber in keiner Weise aus, mit welcher Methode, in der die Geschick-
lichkeit eben bestehen soll (dem Zufall zum Trotz), das Spiel zugunsten des Spielers, der die

Methoden anwendet, entschieden werden kdnnte.

16.2. Gutachten Univ. Prof. Dr. G., Wien, samt dem Zusatz (Addendum)

"Die Geschicklichkeit von Seven Card Stud Poker wird primér durch die Einsatzstrategien und
dem damit in Verbindung stehenden Bluffen begriindet. Dies entzieht sich aber einer
generellen formalen Bewertung und erfordert Geschicklichkeit, die nicht unmittelbar durch die
Struktur des Spieles gegeben ist."Aus der Sicht der Erlernbarkeit von rationalen Strategien,
erfordere das Spiel relativ wenig Geschicklichkeit. Die Strategie bestehe nicht im Siegen,
sondern im Minimieren des Verlustes. Da das Bluffen primar ein Bluffen beim Einsatz ist und
keinen Einfluss auf die strategischen Zlige enthalt, sei es nur beschrankt fir die Beurteilung
der Geschicklichkeit heranzuziehen.

In der abschlieBenden Einschatzung (siehe Addendum Seite 16), haben die drei vorgenannten
Gutachter (siehe a.) und b.)) festgehalten, auf Grund der Komplexitat von Kartenspielen wie
"Poker" und "Schnapsen" sei eine "qualitative und quantitative Analyse bislang noch nicht zu
Ende gefiihrt worden. Aus diesem Grund sei die Reihung der Spiele nach Geschicklichkeit
notgedrungen eher subjektiv ausgefallen, wobei wir unterschiedlicher Ansicht sind, was die
genaue Reihung dieser Spiele betrifft.”

Dazu ist festzuhalten, dass das Spiel "Seven Card Stud Poker" Giberhaupt keine strategischen
Zlge nach der Spielregel aufweist, die ein Gewinnen im einzelnen, konkreten Spiel
"kausieren", wie dies aber beim Schnapsen der Fall ist.

16.3. Gutachten von Univ. Prof. Dr. LW, Graz, 1999
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Dieses Gutachten wirft einen Blick auf die mathematische Wahrscheinlichkeit und ordnet das
Kartenspiel "Seven Card Stud Poker" eindeutig der Gruppe der Gliicksspiele zu, da der Aus-
gang des Spiels vorwiegend vom Zufall abhangig anzusehen ist (52 Pokerkarten im Spiel, das
ergibt 1 mal 2 mal 3 mal....mal 51 mal 52 (faktorielle) = ergibt mégliche Anordnungen der
Karten in einer GroBenordnung einer 68-stelligen Zahl). Daher handle es sich wegen der Viel-
zahl der Aufteilungen bei verdeckten Karten iberwiegend, nahezu vollkommen, bei offenen
Karten vollkommen um ein Gllicksspiel. Das Gutachten verweist (Seite 5) weiteres auf Fol-
gendes: "Die Verteilung der offenen Karten bestimmt das Spielgeschehen, was ein reiner
Zufallsmechanismus ist, mit dem die Karten an die teilnehmenden Spieler verteilt werden."

Es wird somit von einem Zufallsmechanismus gesprochen. Diese Aussage deckt sich mit den
Erfahrungen des selbst durchgeflihrten Demonstrationsspiels. Dem Pokerspiel wohnt ein
Mechanismus inne: Das ist das Austeilen der gemischten Karten. Im Ergebnis ist das das
Zufallen der Karten.

Abgesehen davon, dass angestellte Uberlegungen, welche Karten der oder die anderen Mit-
spieler in Handen haben, den Spielausgang letztlich nicht zwingen kénnen, ist das Wissen um
die verdeckten, anderen Kartenverteilungen von einem Gewissheitsgrad von nahe Null (Seite
8). Die Sachverstandige spricht aus, dass das Spiel "Seven Card Stud Poker" zu jenen Spielen
gehort, bei welchen fast ausschlieBlich eine Abhangigkeit vom Zufall gegeben ist. Daran
andert auch unterschiedliches Auftreten der Spieler nichts. Um das Spielergebnis vom Bluffen
abhéngig zu sehen, bediirfte es der Einbeziehung parapsychologischer Uberlegungen (Seite
8).

Das Zufallselement im Pokerspiel sieht die Sachverstandige primar (Seite 9) durch die ver-
deckten Karten und die minimale Wahrscheinlichkeit Gber deren Verteilung gegeben (Das

Gutachten wird im Folgenden auszugsweise wiedergegeben):

"Offensichtiich wird die Anzahl der Moglichkeiten fiir die verdeckten Karten immer kleiner, je
mehr Spieler mitspielen, also umso mehr offene Karten es gibt.
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Extremste Situation (d.i. die beziiglich des Informationsstandes giinstigste Situation, in der
moaoglichst viele Karten bereits aufgedeckt sind): Theoretisch sind 7 Spieler bis zur letzten
Runde mdglich, demnach gibt es bereits 28 offene Karten, aber 24 verdeckte Karten bedeuten
249Fakultat (24 Fakultat = 24! = 1x2x3X.......x23x24, das entspricht etwa
62045000000000000000000 bzw. 620450000000000 Milliarden mdglichen Anordnungen der
verdeckten Karten!). Offensichtlich ist die Moglichkeit, Schltisse aus den verdeckten Karten zu
ziehen, duBerst schwierig und vollig zufallsbedingt, ganz egal, ob jemand blaftt/bluftt oder
nicht.... ((4) Schlussfolgerungen fiir das Verhalten in konkreten Situationen)....

....Die Anzahl der Mdglichkeiten fir Verteilungen der Karten sind derart enorm grof3, dass
Uberlegungen fiir Entscheidungen oder fiir das Bluffen nahezu ausschlieBlich Zufallscharakter
besitzen. Natdrlich soll aus dem oben Hergeleiteten nicht folgern, dass aus den offen gelegten
Karten, nicht irgendwelche Schlussfolgerungen maoglich sind. Aber diese Aufteilung der
offenen Karten beinhaltet nur EINE MINIMALE ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE des Spielers und
ist somit VOLLKOMMEN ZUFALLSABHANGIG!

Es ist nicht die Behauptung aufgestellt worden, dass es sich bei SEVEN CARD STUD POKER
um ein REINES Gliicksspiel handelt, aber es muss zusammenfassend mit Nachdruck darauf
verwiesen werden, dass jede wahrscheinlichkeitstheoretische Untersuchung zu dem Ergebnis
kommt, dass fiir wahrscheinlichkeitstheoretische Uberlegungen (iber die Kartenverteilung der
Mitspieler keine Berechnungen angefiihrt werden kénnen, die zu verniinftigen, handhabbaren
GroBen fihren, sondern ausschiielich in den Bereich der Spekulation lber Kartenaufteilungen
gehoren, die sehr zuféllig sind.

Der Fall mit den meisten Mitspielern, die tiberhaupt mdglich sind, bedeutet offensichtlich die
Spielsituation mit der groten Information. Sogar wenn sich die Maximalzahl beztiglich der
aufgedeckten Karten ergibt, haben wir keine konkreten Anhaltspunkte lber die verdeckten
Karten, denn es gibt nach wie vor mehrere Milliarden mal Milliarden Moglichkeiten der Anord-
nung fir diese und entsprechend kleine Wahrscheinlichkeiten fiir eine vermutete Verteilung
von Karten unter den Mitspielern.

Das héufig ins Gespréch gebrachte BLOFFEN/BLUFFEN einzelner Spieler, bzw. deren Tricks
oder deren irrefihrendes Auftreten vergroBert eindeutig die Zufallsabhdngigkeit dardiber hin-
aus noch weiter, da ja damit wahrscheinlichkeitstheoretische Uberlegungen, die Vermutungen
bringen kénnten, noch um eine Reihe von irrefihrender Situationen erweitert werden mdisste,
deren Anzahl wiederum enorm groi3 ist.”

Wollte man die Theorie des og. Diplomanden Uber das Bluffen und seine Auswirkung auf die
Beurteilung des Spieles "Seven Card Stud Poker" an diese Aussage und Schlussfolgerung der
Sachverstandigen aus Graz ankntipfen, so ergebe sich zumindest eine vordergriindige
Schlissigkeit: Bluffen vergréBere sogar Zufallsabhangigkeit, weniger Bluffen verringere
Zufallsabhangigkeit, dies schon in Richtung Geschicklichkeit. Beim "Seven Card Stud Poker"

kame Bluffen nicht so sehr an, daher sei dieses Spiel eher ein Geschicklichkeitsspiel.
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Die Zufallsabhangigkeit des Pokerspiels resultiert fiir die Sachverstandige aus der Grund-
struktur des Spieles. Ob mehr oder weniger Bluff im Spiel ist, verringert aber nicht die Primar-

abhangigkeit des Gewinnes bzw. des Verlustes vom Zufall.

Im Ubrigen ist es nicht so, dass beim "Seven Card Stud Poker" alle Kartenkombinationen, die
sich im Zusammenhalt mit den offenen Karten ergeben, abgeschatzt werden kdénnen. Durch

die drei verdeckten Karten sind verborgen und durch keinen Hinweis erschlieBbar: "Ein Paar",
"Zwei Paare", "Drilling", bei "Straight" und héherwertigeren Kartenkombinationen missten in

den offenen Karten "Anzeichen" fir mdgliche Kombinationen ersichtlich sein.

16.4. Der Aufsatz von Prof. Dr. W. A. Wagenaar, Reichsuniversitdt in Leiden,

Niederlande

"Bluffen beim Pokerspiel". In diesem Aufsatz wird der Schluss gezogen, "dass das Bluffen
beim Poker unter manchen Umsténden zum Gewinn fihren kann, sofern dieses gekonnt
durchgefiihrt wird. Die Geschicklichkeiten, die hiezu angewendet werden mdissen, sind kom-
plex.” Der Autor definiert "Bluffen" wie folgt: "Bluffen ist der Versuch, einen anderen an eine
unrichtige Wiedergabe aus eigener Kraft glauben lassen”.

Dazu ist sogleich festzuhalten, dass diese Beschreibung von "Versuch" spricht. Eine bestimmte
Methode, die mit Sicherheit bei einem zu beobachtenden Spiel zum Gewinn flihrt, ist somit
von vorneherein nicht zu erwarten.

Ob Bluffen zum gewilinschten Erfolg fiihrt, hdnge von drei Faktoren ab:
a) Prasentationsfahigkeiten

b) Eine gute Kalkulation dariiber, was der Andere wird glauben wollen
¢) Eine gute Kalkulation lber die Kosten-Nutzen Struktur.

Der Bluffer beim Pokerspiel muss seinen Einsatz erhdhen, womit er suggeriert, dass er eine
héherwertige Kartenkombination hat, als er tatsachlich hat. Die anderen Spieler kénnen ver-
anlasst werden aufzugeben, auch wenn sie eine noch héherwertigere Kartenkombination
haben. Das Risiko liegt natirlich darin, dass die anderen Spieler nicht durch Bluff tiberzeugt
werden, wodurch der Bluffer durch seine tatsachlich niederwertigere Kartenkombination einen
héheren Einsatz verliert als jenen, den er verloren hatte, wenn er in einem friiheren Stadium
das Spiel verlassen hatte. Das Beurteilen und Abwagen dieser Risken bildet den Kern des
Bluffens.
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Der Sinn des Bluffens wird vor allem dann in Frage gestellt, wenn einer der Ubrigen Spieler
eine so hochwertige Kartenkombination hat, dass er unter keiner Bedingung aufgeben wird.
In diesem Fall fihrt Bluffen nicht zum gewiinschten Ziel, sondern vergréBert nur den Verlust.

Der Bluffer muss einschatzen, was die anderen Spieler, im Hinblick auf Informationen glauben
werden und berechnen, was die anderen Spieler flir mdglich oder gar fiir wahrscheinlich
halten werden ( "Es....mui nicht nur die Chance auf Gewinn und Verlust nach dem Bluff
berechnet werden, sondern das Ergebnis mul3 auch kombiniert werden mit den verschie-
densten Betrdagen und mit dem sicheren Verlust im Falle des Nicht-Bluffens verglichen
werden....6. Ein noch komplizierterer Aspekt des Bluffens beim Poker ist das "ich-denke-dass-
du-denkst" Phdnomen. Der Bluffer versucht auszudenken, wie die anderen Spieler den Bluff
interpretieren werden. Aber die anderen Spieler versuchen zu ergriinden, in welcher Situation
sich der Bluffer befindet und ob er in dieser Situation bluffen wiirde...."). Dariber hinaus muf
er eine Chanceneinschatzung vornehmen, was die anderen Spieler machen werden, er muB3
das Kenntnisniveau der anderen Spieler einschatzen und auf diesem Niveau gleich gute
Berechnungen wie die Mitspieler machen. Das heit, er muB eine "komplexe" Chancenein-
schatzung vornehmen: “Das Bluffen ist...als eine Ansammiung von komplexen Fahigkeiten
skizziert worden. " (Seite 6,7).

Die gute Kalkulation darliber was der andere wird glauben wollen, ist als einer der Faktoren
angegeben worden, die Bluffen zum gewtinschten Ziel flihren. Diese Fahigkeit kann sich auch
der beste Bluffer nur nach einer Anzahl von mehreren Spielen aneignen, bei welchen er seine
Mitspieler beobachtet. In der vorliegenden Beurteilung ist aber nur das einzelne Spiel nach der
Spielregel zu beurteilen. Wird zB das erste Spiel eines Spielabends eines Spielers abgeflhrt,
so ist davon auszugehen, dass dieser vollig fremden Spielern gegeniber sitzt. Eine gute
Kalkulation, was der andere wird glauben wollen, ist bei diesem ersten Spiel im Bereich der

reinen Spekulation.

Mit einer "guten Kalkulation Uber die Kosten-Nutzen Struktur" (dritte Fahigkeit zum Gewinn),
kann das einzelne Spiel ebenfalls nicht beeinflusst werden. Gerade dieser Punkt lasst
erkennen, dass das Bluffen auf eine langere Spielperiode abstellt und den (6konomischen)
Gewinn auf langere Zeit bzw. lange Zeit im Blick hat und nicht den Gewinn des einzelnen

Spieles nach der einfachen Spielregel.

Der 6konomische Gewinn im Pokerspiel steht auBerhalb der Spielregel, er ist nicht fassbar

("wie gewonnen, so zerronnen") und kann daher nicht beurteilt werden.
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Aus dem von der Bw. vorgelegten Aufsatz tber das Bluffen beim Pokerspiel ist nur sehr vage
angefihrt (“unter Umsténden zum Gewinn fihren kann"), in welchem Wahrscheinlichkeits-
ausmal ein Bluff den Erfolg kausiert. Es ist nicht einmal andeutungsweise vorgebracht

worden, wonach ein Bluff im einzelnen Spiel den Gewinn zwingend herbeifiihren kénnte.

16.5. Gutachten von Ing. M. (Tatsachliche Beobachtung der Elemente des Bluffens

und deren Auswirkung auf den Spielausgang)

Im genannten Gutachten wird auf Seite 5 ausgefiihrt: "Es blieb villig unbestritten, dass das
Mischen der Karten und das folgende Austeilen vollig dem Zufall unterliegt. Mit einer Deck-
karte unten (ein kartengroBes Metallstiick) und dem "Verbrennen" beim Austeilen (ein
Ablegen von Karten, die moglicherweise bekannt sind) versucht man die Reihenfolge der
Karten absolut nicht zu verraten. Deshalb darf man den ersten Austeilschritt und das jeweilige
Ergebnis der Karten ebenso als vollig dem Zufall unterfiegend betrachten. Fur die weiteren
Spielschritte behaupten manche Pokerspieler und Casinobetreiber bestinde die Moglichkeit,
durch Geschicklichkeit des Geistes (Ideenreichtum und Kombinationsgabe) und durch Hand-
lungen (Bieten und Karten Kaufen), das Endergebnis zu beeinflussen.

Eine Beeinflussung findet natirlich statt, denn es ist ein Unterschied, ob der Spieler erkennt,
dass er noch eine Karte zu einer guten Kombination braucht, oder nicht. Viel wichtiger ist die
Beantwortung der Frage, ob durch solche Uberlegungen Handlungen folgen, die mit Sicherheit
zu einem Gewinn fihren.

Dazu ist festzuhalten, dass einerseits solche Uberlegungen und Handlungen Zielrichtungen
ausmachen, welche keinestalls erftillt werden miissen, denn die folgende Karte oder Karten
unterliegen wieder dem Zufall und kénnen nicht tberwiegend vom Spieler durch seine Beein-
flussung "richtig"” erhalten werden. Mehr noch! Es kénnte der Fall sein, dass die, durch Uber-
legungen erhofften Ziele in der Folge ereicht werden, aber ein anderer Spieler hat (wieder
zuféllig) ein noch besseres Blatt zusammen bekommen und gewinnt somit.

Es kommt tatsachlich immer auf die letzte Karte an, ob die Hoffnungen und selbst gesetzten
Ziele erfiillt oder nicht erfiillt werden”.

"Man muss...hunderttausend Spiele mit gleicher Kombination durchspielen, um sicher einmal
die gewdinschte (zum eigenen Ziel brauchbare, oder zu anderen Kombination notwendige)
Karte zu erhalten”,

"....folgere, dass damit erwiesen wird, dass das Endergebnis tiberwiegend (vorwiegend) vom
Zufall abhdngt. Mit dem Erreichen des selbst gewdhlten Zieles ist aber ein Gewinn noch nicht
manifestiert. Offen bleibt fiir den Spieler nédmlich immer noch, ob das selbst gesetzte Ziel, das
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durch Zufall erreicht wird, nicht durch ein besseres Blatt eines anderen Spielers (iberboten
wird",

Dazu bringt der Gutachter ein nachvollziehbares Beispiel:

"Ein Spieler erhalt mit den ersten beiden Karten ein sehr schlecht kombinierbares Blatt, ném-
lich einen Zweier und einen Siebener verschiedener Farben.

Er weil3, dass er mit wenigen Folgekarten kein Straight, hochstens nur ein oder zwei Paare
bekommen kdénnte und hofft- und setzt sich damit das Ziel- wenigstens ein Paar zu erhalten.

Gesetzt den Fall, er bekommt mit den nachsten Karten wieder einen Zweier und einen
Siebener, hat also zwei Paare und damit doch einige Hoffnung auf einen Sieg. Wie....bei der
Bw....bei der Befundaufnahme vorgekommen, hat ein Gegenspieler mit einem Dreier aus
Flinfern bestehend (drei Ftinfer) gewonnen. Der gltickliche Verlauf ist ebenso durch das Gliick
elines anderen zunichte gemacht worden. Keine Geschicklichkeit war beim Sieger und Verlierer
zu erkennen”.

Zum Element des Bluffens flhrt der Gutachter aus (Seite 7):

"Die spezielle Betrachtung der Elemente des Bluffens:

Geht man von etwa gleich informierten Spielern aus, die alle Regeln und Kombinationsmog-
lichkeiten kennen, dann ist der Bluff eine Mdéglichkeit, trotz (vermeintlich) schlechter Karten
doch zu einem Gewinn zu kommen. Dazu darf nicht nur ein Spiel betrachtet, sondern es muss
eine reprasentative Anzahl beobachtet werden.

Der Bluffer beurteilt die Gepflogenheiten des oder der zu bluffenden Spieler liber einige Spiele
und setzt - sicherlich nicht ohne versuchtem Geschick - seine MalBnahmen. Diese kénnen sich
auBern in -

- Imponiergehaben, um den (die) anderen Spieler liber das eigene schwache Blatt zu
tauschen. Zu dieser Methode braucht man schauspielerisches Geschick, welches aber
wirkungslos bleibt, so gut es auch beherrscht wird, wenn der zu bluffende Spieler liberzeugt
Ist, dass sein Blatt nicht tberboten werden kann.

- Hohes Bieten und Erhéhen, womit auch etwas Imponiergehaben und Uberlegenheit bzw.
Uberzeugung, wie gut das eigene Blatt wére, ausgedriickt wird. Auch diese Methode wirkt
nicht, wenn der zu bluffende Spieler tiberzeugt ist, dass sein Blatt hoch genug ist, um zu
gewinnen.
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Spezielles (auftfélliges) Betrachten offener Karten, eventuell sogar lber den Tisch beugen,
womit die Aufmerksamkeit auf offen liegende Karten gerichtet wird und der zu bluffende
Spieler veranlasst werden sollte, auch die offene Karte in seine Uberlegungen speziell einzu-
beziehen. Damit sollte aber der zu bluffende Spieler veraniasst werden, die Uberlegenheit des
Blattes des Bluffers zu erkennen glauben, weil eben diese Karte diverse Kombinationen ver-
muten lassen.

Zum Beispiel kbnnte der Bluffer sagen (einigermalben unfair, weil die Geheimhaltung der
Karten bei allen Regeln vorherrscht): "Ah, hier ist das vierte As!" Dieser Ausruf sollte Glauben
machen, dass der Bluffer selbst drei Asse hat und alle Spieler mit geringeren Kartenwerten
sollten so zur vorzeitigen Aufgabe veranlasst werden. Wenn man den Ausruf genau analysiert,
bedeutet er nicht zwangslaufig, dass der Bluffer wirklich drei Asse haben muss, er konnte zB
dieses As an dem Abend zum ersten Male sehen, die anderen Asse bislang ofters. So kénnte
die Ausrede beztiglich des "Kartenverrates” sein.

Ein Mitspieler, der selbst drei, zwei oder ein As im Blatt hat, wird niemals an eine Dreier-
gruppe aus Assen im verdeckten Blatt des Bluffers glauben, er weil3 ja besser: So ein Spieler
wiirde sich keinesfalls bluffen lassen.

- Freudensausruf, etwa der Ausruf des Bluffers, der sein Blatt betrachtet und scheinbar eine
Karte bislang nicht gentigend betrachtet hat: "Ah, hier ist das, was ich brauche". Dies sollte
eine gute Kombination vortduschen. Jeder Spieler, der selbst ein gutes Blatt zu haben glaubt,
beachtet den Bluff nicht und Iasst sich nicht beeinflussen.

Bei zaghaften Spielern, solchen, die ihr Geld schwer verdienen (und nicht der Spielsucht
unterliegen), wirkt aber das Bluffen sehr oft.

Spieler, die im Laufe des Abends schon mehrmals gegen den Bluffer verloren haben, kénnten
sich beim folgenden Mal durch die Uberlegenheitsgeste beeinflussen lassen. Der Gewinn
durch den folgenden Bluff wird somit nicht "zwangsweise” durch Geschick herbeigefiihrt, son-
dern er findet beim Geblufften aus Griinden der "vermeintlichen” Erfahrung Anerkennung und
konnte derart zum gewdinschten Ziel fihren. Tatsachlich kénnen aber die Zufallsmomente, wie
oben beschrieben, den Bluff auch hier wieder unwirksam machen.

Ein Bluffender kénnte eine fixe Idee zu seinem Gewinn haben, dadurch glaubt er niemals,
dass sein Blatt Gdberboten werden konnte.

Es wadre auch noch die Moglichkeit zu nennen, dass ein zu Bluffender nicht den Bluff erkennt
und daher nicht darauf reagiert.

Aus diesen Uberlegungen kann der BIuff nicht als absolut sicheres Mittel, (iberwiegend (vor-
wiegend) durch Geschicklichkeit einen Gewinn herbeizufiihren, betrachtet werden.
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Es kann immer noch - bei noch so gut psychologisch vorgetragenem BIuff - der Zufall, der die
Kartenausgabe ohne Geschicklichkeit des Spielers beeinflusst, den Bluff wirkungslos machen”.

17. Schlussfolgerungen

An Hand des Demonstrationsspiels (bei diesem "Spiel" spielt die "Sorge" um Geld Uberhaupt
keine Rolle) wird der Blick auf die Abhangigkeiten der Ergebnisse des Spiels in keiner Weise
irritiert oder verdunkelt, sondern es zeigt eindeutig, dass im Grunde genommen das Ergebnis
des Spieles - wer die hochstwertigsten Karten in Handen hat (= Gewinner) und wer nicht (=
wer eben all seine Einsatze verloren hat, der oder die Verlierer) - vom Zufallen der Spielkarten
beim Austeilvorgang abhdngt. Dieser Mechanismus wird ganz vom Zufall regiert. Der Gewinn
und der Verlust hangen bei diesem Blick ausschlieBlich vom Zufall ab.

Bemerkt wird, dass das Aufdecken der Spielkarten zum Wesen des Spieles gehort. Eine
Spielabfolge, bei welcher nie aufgedeckt wiirde, wiirde dem Wesen eines Pokerspieles nicht
entsprechen. Diesen Uberraschungseffekt wollen sich die Spieler nicht entgehen lassen. "Der
Zufall soll Gber unsere Wetten entscheiden". Dahin tendiert das Spielgeschehen.

Kommt es zum Verlassen des Spieles und ein Spieler bleibt als "Gewinner" brig, so ist das
Abhangigsein des Gewinnes von taktischem Verhalten (Bluffen) im Einzelfall kaum feststellbar
und auBert sich bloB in einer statistischen GréBe. Der Verlust beim Verlassen des Spieles ist in
den Uberwiegenden Fallen von freien Willensentscheidungen abhdngig, die wieder in der

Uberwiegenden Anzahl der Falle vom zugeteilten unguinstigen Kartenblatt abhangen.

In nur ganz wenigen Fallen kommt ein Bluff wirklich an und stellt eine Abhangigkeit her.

In der Beobachtung und Analyse des Pokerspieles kann nicht herausgefunden werden, die
Ergebnisse des Spieles, Gewinn und Verlust, seien vorwiegend von Aufmerksamkeiten,
Fahigkeiten und Kenntnissen abhangig.
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Beim Kartenpokerspiel dominieren die Zufallskomponenten, wahrenddessen die vom Spieler
einzusetzende Geschicklichkeit in Bezug auf das Spielergebnis Gewinn oder Verlust eine zu

vernachlassigende GroBe darstellt.

18. Rechtliche Beurteilung

Das Pokerspiel ist daher aus all den vorher angefiihrten Griinden als Gliicksspiel zu werten.

Im Antrag an die Gewerbebehotrde verweist die Bw. selbst, dass die von ihr durchgefiihrten
Kartenspiele vom Gliicksspielmonopol ausgenommen sind. Der Hinweis auf eine Ausnahme
eines gesetzlichen Tatbestandes, § 4 Abs. 1 GSpG, hat aber nur dann Sinn, wenn der
Grundtatbestand erfillt ist, hier im vorliegenden Fall Gllicksspiele. Die Bw. als Antragstellerin
ist somit selbst davon ausgegangen, dass die Kartenspiele, die sie durchfiihrt, Gliicksspiele
sind, sonst hatte sie sich bei der Behdrde nicht auf eine Ausnahmebestimmung des Gliicks-

spielgesetzes berufen missen.

Da die Bw. diese Gliicksspiele in dem von ihr betriebenen Casino anbietet und organisiert, ist
der Geblihrentatbestand des § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 lit. b GebG im Zusammenhalt mit § 1 Abs.
1 GSpG erfilllt.
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I1.) Bemessungsgrundlage

1. Darstellung der vom Finanzamt durchgefiihrten Schatzung

In der Spielhalle stehen mehrere Spieltische. Diese werden den interessierten Spielern ange-
wiesen und zwar nach Spielart (Seven Card Stud Poker, Aces, Lucky 9). Bei den Pokerspielen
werden wieder Tische je nach verschiedener Einsatzhdhe in "Betrieb" genommen (S 30/60, S
50/100, S 100/250, S 250/500, S 500/1.000).

Die Einsatzhdhe S 50/100 ist sehr beliebt, daher wird dieses Spiel auf mehreren Tischen
gleichzeitig gespielt. Flr das Pokerspiel mit dem Einsatz S 50/100 ergab sich somit am
1.1.1994 eine Tagesspieldauer von 46 Stunden (siehe Beilage zum Vorhalt der beabsichtigten

Entscheidung).

Nach Erfahrungswerten ist ermittelt worden, dass es pro Stunde Spieldauer an einem

(1) Tisch durchschnittlich zu 17 Spielen kommt, bei welchen am Ende nach den Spielregeln
einem (1) Spieler der Pot, die Summe aller Einsatze, also der Bruttogewinn zukommt. Bei
Tischen mit niedrigeren Einsatzen (z.B. S 30/60) wird der Gewinn niedriger sein als bei

Tischen an welchen Einsatze mit S 250/500 getatigt werden.

Vorgangsweise:

1. Ermittlung der Stundenanzahl der bespielten Tische, bei Poker differenziert nach Limit-
Kategorien (z.B. S 30/60, S 200/400)

2. Ermittlung der Gesamtspielanzahl in 24 Stunden:
Erfahrungswert: 17 Spiele je Stunde/Stundenanzahl mal 17 = Gesamtspielanzahl
3. Ermittlung der Prozentsatze der Spieldauer

Verhaltnis der Spieldauer je Limit-Kategorie zur Gesamtspieldauer aller Pokerspiele pro
24 Stunden. Z.B. S 50/100: 105,5 Stunden, Gesamtstunden aller Pokerspiele 192, prozen-
tuell 55 %
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4. Gesamtspielanzahl im Priifungszeitraum mal jeweiligem Prozentsatz fir die Limit-Kategorie
mal der jeweiligen PotgroBe (Wert, welcher nach Erfahrenswerten durchschnittlich an einem
Spieltisch von bestimmter Limit-Kategorie gewonnen wird) ergibt die Bruttogewinnsumme je
Spieltisch/Limit-Kategorie. Durch Addition der Bruttogewinne aller Limit-Kategorien wird der

Gesamtspielgewinn ermittelt.

Somit wurde gemaB dem Priifbericht mittels dieser "Schatzungsmethode" fiir den Abrech-
nungszeitraum vom 1. 1. bis 6. 1. 1994 getrennt nach Spielarten nachstehende Geblihren-

bemessungsgrundlage ermittelt:

POKER S 43,803.857,00
LUCKY 9 S 5,625.000,00
ACES S 15,390.000,00
Summe der Gewinste S 64,818.857,00

Damit errechnete sich eine Rechtsgebiihr in Hohe von S 16,204.714,00 (fir Poker von
S 43,803.857,00 x 25 % = S 10,950.964,00).

Nur der erste Bescheid des FAG Wien vom 26. Janner 1994 ist im Gegensatz zu friiheren
Berufungsentscheidungen der Abgabenbehérde 2. Instanz Gegenstand dieser Berufungsent-
scheidung. Die Berufungen gegen die spateren Geblihrenbescheide sind somit noch als

unerledigt anzusehen.

Es werden mit der vorliegenden Berufungsentscheidung nur die Kartenspiele des "Seven Card

Stud Poker", gespielt vom 1. — 6. Janner 1994 erfasst.

Nicht abgesprochen wird lber die Gebuhr fir die in dem Zeitraum 1. — 6. Janner 1994

gespielten Kartenspiele Lucky 9 und Aces. Diesbeziiglich ist die Berufung noch offen.
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2. Neuberechnung der Rechtsgebiihr nur fiir das Kartenspiel "Seven Card Stud

Poker"

GemaB § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 lit. b GebG berechnet sich die Gebihr in Héhe von 25% vom

Gewinst.

Gewinst ist ein Nettobetrag, der sich aus Gewinn minus Einsatz des Spielers ermittelt. Bei
mehreren Runden, bei schnellem Zuschieben der Einsatze in die Mitte des Spieltisches durch
mehrere Spieler ist der Gewinst fur einen auBenstehenden nicht beteiligten Beobachter, auf
den Gewinner bezogen, nicht feststellbar. Bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage ist die
Methode der Schatzung heranzuziehen. GemaB § 184 BAO hat die Abgabenbehdrde, soweit
sie die Grundlagen fir die Abgabenerhebung nicht ermitteln oder berechnen kann, diese zu
schatzen. Dabei sind alle Umstande zu berticksichtigen, die fir die Schatzung von Bedeutung

sind.

Die folgende Neuberechnung baut grundsatzlich auf der vom Finanzamt vorgenommenen

Schatzung auf, modifiziert sie aber in wesentlichen Teilen.

e Reduzierung der Bemessungsgrundlage im Hinblick auf die sogenannte
"Degressionsiiberlegung”

Dieser Berufungsentscheidung liegt folgende Uberlegung zugrunde: In einer gedachten Spiel-
runde mit z.B. acht (8) Spielern, die je S 10.000,00 an Spielkapital zur Verfligung haben, wird
gespielt. An Spielkapital ist somit maximal S 80.000,00 im Spiel. Es wird nun weiter gedacht,
die "Vergebuihrung" des Gliicksspiels wird im wahrsten Sinn des Wortes tatsachlich und
unmittelbar durchgefiihrt, das hieBe, am Ende eines jeden Einzelspiels, wenn der Pot dem
Gewinner zugeschoben wird (als fallig ausbezahlt wird), wird die Bemessungsgrundlage
ermittelt (Wert des Pots abziiglich der vom Gewinner getatigten Einsatze) und der Abgaben-

betrag in Einem zur Abgabenentrichtung abgesondert.
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Ein Blick auf das Spielkapital ergabe nach dem ersten Spiel iberschlagsmaBig folgenden
Entwicklungsstand: Z.B. im Pot lage eine Summe von Einsdtzen im Betrage von S 50.000,00.
Der Einsatz des Gewinners betrage S 10.000,00 und sein Gewinst betrage S 40.000,00. Die
Rechtsgebiihr wird mit 25% von S 40.000,00, das sind S 10.000,00 berechnet und ware fiir
die Entrichtung zu separieren. Fest steht, das Spielkapital der Runde betragt nach dem ersten
Spiel S 70.000,00. Beim zweiten und dritten Spiel kdnnten dhnliche Gewinne erzielt werden
und ergaben jeweils Geblihrenbetrage von S 10.000,00. Nach dem dritten Spiel wéare das
Spielkapital durch Wegsteuerung auf S 50.000,00 reduziert. Fiihrt man diese Berechnung fort,
so bliebe nach einer UberschlagsmaBigen Fortflihrung dieser Reihe nach 12 Spielen ein
Spielkapital dieser Runde von nur mehr S 8.500,00 (brig. Die zu erwartende Gebdihr fir das
Ergebnis der 17. Spielrunde wirde nur mehr S 1.500,00 betragen. Bei Addition der auf diese
Weise durch ein gedankliches Experiment ermittelten Geblhrenbetrdage wiirde man fir diesen
Spielablauf zu einer Summe von S 71.500,00 gelangen:

Spiel | Spielkapital | Einsatze | Brutto- | Individueller | Gewinn | Rechts | Spielkapital
gewinn Einsatz gebiihr

25%
1 80.000 50.000 50.000 | 10.000 40.000 | 10.000 | 70.000
2 70.000 50.000 50.000 | 10.000 40.000 | 10.000 | 60.000
3 60.000 50.000 50.000 | 10.000 40.000 | 10.000 | 50.000
4 50.000 40.000 40.000 | 4.000 36.000 |9.000 | 41.000
5 41.000 32.000 32.000 |4.000 28.000 |7.000 |34.000
6 34.000 32.000 32.000 |4.000 28.000 |7.000 |27.000
7 27.000 20.000 20.000 | 2.000 18.000 |4.500 |22.500
8 22.500 17.500 17.500 | 1.500 16.000 |4.000 | 18.000
9 18.500 16.500 16.500 | 500 16.000 |4.000 | 14.500
10 14.500 12.500 12.500 | 2.500 10.000 | 2.500 | 12.000
11 12.000 10.000 10.000 | 2.000 8.000 2.000 | 10.000
12 10.000 8.000 8.000 2.000 6.000 1.500 | 8.500

71.500
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Mdglicherweise wiirde bei diesem vorhandenen Spielkapital der Runde die Lust auf ein

Weiterspiel vergangen sein.

Das Finanzamt klammerte bei seiner Schatzung der Bemessungsgrundlage diese Uberlegung
aus (Schrumpfung des Spielkapitals wahrend eines Spielablaufes). Es ist davon ausgegangen,
dass eine absolut unelastische Bereitschaft des Kapitaleinsatzes und unbegrenzte
Mdglichkeiten (Kapitalressourcen) vorhanden sind, obwohl das Spielkapital in Hohe eines

Betrages von 25 % des Gewinnes bei jedem einzelnen Spiel steuerlich abgeschopft wird.

Das Finanzamt sah bei seiner Berechnung den Gewinn und das Spielkapital flir 17 Spiele
unverandert an. Geht man von denselben Ansatzen aus wie im obigen Beispiel, ergabe sich
bei einer Dauer einer Partie von einer Stunde, in welcher nach der Erfahrung durchschnittlich
17 Spiele gespielt werden, ein gesamter Nettogewinn von S 680.000,00 (17 Spiele je Gewinn
von S 40.000,00) x 25 % = eine Rechtsgebtihr von S 170.000,00.

Spiel | Spielkapital | Einsdatze | Brutto | Indiv. | Gewinn | Rechts | Spielkapital
gewinn | Einsatz gebiihr
25%

=

80.000 50.000 50.000 | 10.000 |40.000 80.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

O ([0 (N oy | b | W N

40.000

=
o

40.000

=
=

40.000

—
N

40.000
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13 40.000
14 40.000
15 40.000
16 40.000
17 80.000 40.000 80.000
680.000 | x 25
%=
170.000

Dazu im Vergleich die Pokerpartie bei welcher die Geblihr bei jedem einzelnen Spiel tatsach-
lich abgeschdpft wiirde, ergabe sich bei nur 17 Spielen ein Gebiihrenbetrag von S 71.500,00
von S 80.000,00.

Die Bemessungsgrundlage ist in einer Hohe anzusetzen, die auch einem tatsachlichen Ablauf
eines Spielgeschehens, bei welchem die Gebiihr auch tatsachlich entrichtet wird, angenahert
ist. Diese Uberlegung soll auch dann Platz greifen, wenn entgegen der Bestimmung des § 28
Abs. 3, 2. Satz, GebG die Geblihr nicht tatsachlich vom Gewinst in Abzug gebracht und
abgefihrt wird (Im Ubrigen wird bemerkt, diese genannte Bestimmung bezieht sich nicht auf
die Ermittlung der Bemessungsgrundlage, sondern stellt eine gesetzliche Regelung dar, die

auch das Innenverhaltnisses zwischen den Vertragsparteien beeinflusst).

Die Bemessungsgrundlage flr Poker ist daher nur in Hohe von 42 % (Dieser Prozentsatz

bezieht sich auf die Summe der fallenden Rechtsgeblihren, die analog zur Degression des
Spielkapitals stehen. Der Degressionsabschlag ergibt sich aus der Verhaltnisrechnung:

S 170.000,00: 100% = S 71.500,00: X). Dies entspricht einem gewogenen MaB, welches

einem realen Spielverlauf mit tatsachlicher Abgabenbereitstellung entsprache.

e Abgehaltene Turnierspiele werden aus der Bemessungsgrundlage
ausgeschieden
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Da Turnierspiele nach einer anderen Spielregel abgehalten werden, sind sie aus der
Bemessungsgrundlage herauszunehmen. Der Abschlag wurde mit 20 % des Degressionsab-

schlages geschatzt.

Bemessungsgrundlage bisher S 43,803.857,00
Degressionsabschlag von 42% S -18,397.619,94
abziiglich Turnierspiele (20%) S - 3,679.523,99
Bemessungsgrundlage "Seven Card S 21,726.713,00
Stud Poker" neu

II1.) Zusammenfassung

GemaB § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 GebG unterliegen Gliicksspiele, die von einem Veranstalter
angeboten werden, einer Rechtsgebiihr von 25 %. Gliicksspiele sind Spiele, bei denen Gewinn

und Verlust ausschlieBlich oder vorwiegend vom Zufall abhangen.

Das Pokerspiel, insbesondere in der Form des Seven Card Stud Poker ist ein Gllicksspiel. Flr

Gewinn und Verlust (iberwiegen die Zufallselemente.

Das Kartenpokerspiel unterscheidet sich von anderen Kartenspielen durch das Vorliegen

zweier Phasen:
1. Phase: Verteilung der Karten an die Spieler

2. Phase: Die Spieler schlieBen Wetten dartiber ab, wer von ihnen die héchstwertigste Kar-

tenkombination hat.

Zur 1. Phase: Beim "Seven Card Stud Poker" erhalt jeder Spieler sieben (7) Karten ohne
Austauschmdéglichkeit zugeteilt, davon drei (3) verdeckt und vier (4) offen (Beim normalen

Pokerspiel bekommt jeder Spieler fiinf (5) Karten mit Austauschmdglichkeit ausgeteilt, die er
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verdeckt halt). Zu Beginn des Spieles werden die Karten gemischt. Sinn des Mischens der
Karten ist das bewusste Nichteingreifen in das Spiel, um die Zufalligkeit des Zufallens der
Karten zu betonen. Das Zufallen (Zu-fallen) der Karten an einen Spieler entscheidet iber
seine Kartenkombination. Das Kartenpokerspiel besteht aus 52 Karten. Die méglichen Kar-
tenkombinationen werden mit der Rechenoperation "Faktorielle" berechnet und ergeben eine
68-stellige Zahl.

Auf das Zu-fallen der Karten (mit oder ohne Austauschmdglichkeit), welche Kartenkombina-
tion der Spieler tatsachlich erhalt, besteht keine Mdglichkeit einer Einflussnahme durch
geschicktes Agieren seitens des Spielers, dass er dadurch in dieser Spielrunde die
hochstwertigste Kartenkombination zugeteilt erhdlt und tberwiegend aus seiner Geschicklich-

keit eine Gewinn lukrieren kann.

Zur 2. Phase: Wette liber die hdchstwertigste Kartenkombination: Der Spieler ist nicht ver-
pflichtet, auf seine Kartenkombination zu wetten, er kann aus dem Spiel aussteigen und erst
am nachsten Spiel wieder teilnehmen. Der Spieler muB seine Gewinnchancen ausloten. Nach
der gangigen Meinung kann der Spieler ein taktisches Verhalten setzen, das versucht, durch
geschickte Tauschung eine falsche Einschatzung von jemandem, von etwas zu Gunsten des
tauschenden Spielers hervorzurufen oder hervorruft ("Bluffen"). Im Rechtsmittelverfahren
wurde mittels verschiedenster Methoden das Vorliegen des Uberwiegens des Zufalles oder von
Geschicklichkeit unter Beachtung der Elemente des Bluffens auf den realen Spielverlauf, die
tatsachlichen Tauschungsmandver, die Evozierung der falschen Einschatzung bei den
Mitspielern, die doppelte Kontingenz, der tblichen Spielverlauf und die Abweichungen, die
Auswirkungen des tauschenden Verhaltens auf den Spielausgang, der Einfluss des Ambientes,
die Raschheit der Entscheidungen der Spieler und die Ubersichtlichkeit und Uniibersichkeit der

Spielsituation, untersucht.

Die mathematischen Gutachten B.B., P. und G., die sich zum Ziel gesteckt haben, zu
beweisen, dass Poker ein Geschicklichkeitsspiel ist, wurden nicht zu Ende geflihrt. Das
mathematische Gutachten LW und das soziologische Gutachten M. erganzen einander:
Einerseits ist das Zufallen der Kartenkombination vom Zufall abhdngig, da nach der Spielregel
auf das Mischen der Karten kein Einfluss genommen werden darf, andererseits hat der

Pokerspieler trotz der agitatorischen und taktischen Mdglichkeiten keine sichere Methode in
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der Hand, mit der er, diese bewusst und gekonnt anwendend, den Ausgang des einzelnen
Spieles mit hundertprozentiger Sicherheit fiir sich entscheiden kdnnte, da die wirkenden
Lebenssachverhalte zu komplex sind (Zitat von LW: "Um das Spielergebnis vom Bluffen

abhéngig zu sehen, bediirfte es der Einbeziehung parapsychologischer Uberlegungen).

Das Ubliche Herangehen an das Kartenpokerspiel erfolgt tiber Identifikation mit dem
Gewinner, die Moglichkeit des Verlierens wird ausgeblendet. Man hat den Eindruck, nicht
mehr die Zufalligkeit der Werte von zugeteilten Karten entscheidet in diesem Fall den Gewinn
oder Verlust, sondern das Agieren des Spielers, namlich aus Sicht des Gewinners und nicht
des Verlierers. Da der Gewinn ein Begriff aus der Okonomie ist, wird er hinlanglich als Resul-
tante aus einem vorhergehenden geschickten, strategischen Verhalten definiert. Der Gewinner
hat gewonnen, weil er sich geschickt verhalten hat. Das Ubliche Herangehen erfolgt nicht tber
Identifikation mit dem Verlierer. Der Verlierer war aus Sicht des Gewinners ungeschickt, aus
seiner eigenen Sicht hat der Verlierer verloren, weil er Pech und kein Gliick gehabt hat. Der
Alltagsdiskurs Uber das "Bluffen" ist stark von einer emotionalen, subjektiven Sicht, die wie ein

"Umspringbild" funktioniert, gepragt.

Im Gegensatz zu Roulett, das jeder Spieler fiir sich selbst spielt, ist das Kartenspiel ein Spiel
zwischen zwei oder mehreren Akteuren, jedes Kartenspiel ist zugleich auch "Gesellschafts-
spiel". Den Anleitungen zu den Kartenspielen in der obenangefiihrten einschlagigen Literatur
nach scheint das Bluffen lediglich den "sozialen Sinn" flir das Pokerspiel, gleichgiiltig in wel-
cher Form es gespielt wird, auszumachen. Bluffen ist zweifelsohne Identifikationsmerkmal des
Kartenpokerspiels, doch tatsachlich hat es auf Gewinn oder Verlust gegeniiber dem Zufall nur

untergeordneten Einfluss.

Das ist eine Betrachtung vom Ausgang des Spiels her, sozusagen von hinten nach vorne.

§ 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 GebG normiert aber eine Durchschnittsbetrachtungsweise. Der
Gesetzeswortlaut spricht von Anbieten oder Organisieren von Glicksspielen.

§ 16 Abs. 5 lit. b GebG lasst die Gebiihrenschuld mit der Vornahme der Handlung, die den
geblhrenpflichtigen Tatbestand verwirklicht, entstehen. In den Worten "Anbieten" und
"Organisieren" liegt der gesetzliche Auftrag zur Durchschnittsbetrachtungsweise. Angeboten
werden kénnen nur Spiele, fiir die eine Spielregel besteht, die die Spiele generell in ihrem

Ausgang vorherkalkuliert hat. Synonyme fiir "organisieren" sind "planen", "vor-bereiten". Die
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Geblihrenschuld entsteht vor dem konkreten Spiel, das heiBt, das Geblihrengesetz ordnet eine

Sicht "von vorne" an.

Die unter 1.) 1. gestellte zentrale Frage kann nun beantwortet werden: Das Pokerspiel, insbe-
sondere die Form des "Seven Card Stud Poker" ist ein Gllicksspiel im Sinne des Gliicksspiel-
gesetzes, da fir Gewinn und Verlust die Zufallselemente iberwiegen. Die Zufallselemente
ergeben sich einerseits aus dem Mischen und Austeilen (Zufallen) der Karten nach der Spiel-
regel, auf das weder der Dealer noch die Spieler einen Einfluss haben. Die Zufallselemente
ergeben sich andererseits daraus, dass ein allfalliges taktisches Verhalten (Bluffen) anlasslich
der Wette Uber die héchstwertigste Kartenkombination dem bluffenden Spieler ein sicheres
Gewinnen nicht garantiert (einem mathematischen, einem soziologischen Gutachten sowie

aus teilnehmender Beobachtung zu entnehmen).

Die Neuberechnung der Rechtsgebiihr fiir "Seven Card Stud Poker" erfolgte, da bei der
Schatzung alle Umstande zu berticksichtigen sind, die flr die Grundlagen der Abgaben-
erhebung von Bedeutung sind. Die Neuberechnung baut grundsatzlich auf der vom Finanzamt
vorgenommenen Schatzung auf. Von der vom Finanzamt ermittelten Bemessungsgrundlage

war daher abzuziehen:

- der mit 42% geschatzte Degressionsabschlag, der sich daraus ergibt, dass die Vergebiihrung
tatsachlich am Ende jedes Einzelspiels, wenn der Pot dem Gewinner zugeschoben wird,
erfolgen musste. Da das eine Schrumpfung des Spielkapitals wahrend eines Spielablaufes zur
Folge hat, kann bei der Berechnung der Gebihr nicht von einer absolut unelastischen Bereit-
schaft des Kapitaleinsatzes mit unbegrenzten finanziellen Mdglichkeiten ausgegangen werden

und

- der Abschlag fiir Turnierspiele, da diese nach einer anderen Spielregel abgehalten werden.

Somit wurde die Bemessungsgrundlage in einer Hohe geschatzt, die einem tatsachlichen
Ablauf des Spielgeschehens, bei welchem die Geblihr auch tatsachlich entrichtet wird, ent-

spricht.
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Bemerkt wird, dass zum Vorhalt der beabsichtigten Entscheidung vom 13. Janner 2004 bis
dato von der Bw., keine Stellungnahme abgegeben wurde. Die Amtspartei gab am 11.
Februar 2004 eine Stellungnahme ab, in welcher sie darauf hinwies, dass von den Spielum-
satzen von S 54,754.821,00 bereits 20% Wetteinsatz abgezogen worden sind. Ansonsten war
die Stellungnahme der Amtspartei nicht geeignet, eine andere rechtliche Beurteilung des

Sachverhaltes herbeizufiihren.

Die Berufungsentscheidung wurde im Spruch gegeniiber dem Vorhalt der beabsichtigten Ent-

scheidung aus zwei Griinden, die ausschlieBlich in der Berechnung liegen, geandert:

1.) Im Vorhalt der beabsichtigten Entscheidung ist ein Rechenfehler enthalten, die
Bemessungsgrundlage musste statt S 11,774.477,00 richtig S 17,381.371,00 lauten.

2.) Da die vom Finanzamt geschatzte Bemessungsgrundlage von S 43,803.857,00 bereits die
um die Einsatze bereinigte Bemessungsgrundlage darstellt, wurde eine Neuberechnung w.o.
durchgeflihrt. Die Begriindung der Berufungsentscheidung entspricht, was die rechtliche Seite
anbelangt, dem Vorhalt der beabsichtigten Entscheidung, welche aber liberarbeitet, redigiert,

systematisiert und erganzt wurde.

Der Berufung betreffend Rechtsgebiihren "Seven Card Stud Poker" war daher zum Teil statt
zu geben, im Ubrigen jedoch als unbegriindet abzuweisen. Die Berufung gegen die Fest-
setzung der Rechtsgebiihr betreffend die Spiele Lucky 9 und Aces ist vorerst noch unerledigt.

Wien, 13. Dezember 2004
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	Der Bluffer muss einschätzen, was die anderen Spieler, im Hinblick auf Informationen glauben werden und berechnen, was die anderen Spieler für möglich oder gar für wahrscheinlich halten werden ("Es....muß nicht nur die Chance auf Gewinn und Verlust na...
	Der ökonomische Gewinn im Pokerspiel steht außerhalb der Spielregel, er ist nicht fassbar ("wie gewonnen, so zerronnen") und kann daher nicht beurteilt werden.
	17. Schlussfolgerungen
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	Das Pokerspiel ist daher aus all den vorher angeführten Gründen als Glücksspiel zu werten.
	II.) Bemessungsgrundlage
	Die Bemessungsgrundlage für Poker ist daher nur in Höhe von 42 % (Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die Summe der fallenden Rechtsgebühren, die analog zur Degression des Spielkapitals stehen. Der Degressionsabschlag ergibt sich aus der Verhältnisrec...
	Zur 1. Phase: Beim "Seven Card Stud Poker" erhält jeder Spieler sieben (7) Karten ohne Austauschmöglichkeit zugeteilt, davon drei (3) verdeckt und vier (4) offen (Beim normalen Pokerspiel bekommt jeder Spieler fünf (5) Karten mit Austauschmöglichkeit ...
	Auf das Zu-fallen der Karten (mit oder ohne Austauschmöglichkeit), welche Kartenkombination der Spieler tatsächlich erhält, besteht keine Möglichkeit einer Einflussnahme durch geschicktes Agieren seitens des Spielers, dass er dadurch in dieser Spielr...
	Zur 2. Phase: Wette über die höchstwertigste Kartenkombination: Der Spieler ist nicht verpflichtet, auf seine Kartenkombination zu wetten, er kann aus dem Spiel aussteigen und erst am nächsten Spiel wieder teilnehmen. Der Spieler muß seine Gewinnchan...
	Die mathematischen Gutachten B.B., P. und G., die sich zum Ziel gesteckt haben, zu beweisen, dass Poker ein Geschicklichkeitsspiel ist, wurden nicht zu Ende geführt. Das mathematische Gutachten LW und das soziologische Gutachten M. ergänzen einander: ...
	Das übliche Herangehen an das Kartenpokerspiel erfolgt über Identifikation mit dem Gewinner, die Möglichkeit des Verlierens wird ausgeblendet. Man hat den Eindruck, nicht mehr die Zufälligkeit der Werte von zugeteilten Karten entscheidet in diesem Fal...
	Im Gegensatz zu Roulett, das jeder Spieler für sich selbst spielt, ist das Kartenspiel ein Spiel zwischen zwei oder mehreren Akteuren, jedes Kartenspiel ist zugleich auch "Gesellschaftsspiel". Den Anleitungen zu den Kartenspielen in der obenangeführt...
	Das ist eine Betrachtung vom Ausgang des Spiels her, sozusagen von hinten nach vorne. § 33 TP 17 Abs. 1 Z. 7 GebG normiert aber eine Durchschnittsbetrachtungsweise. Der Gesetzeswortlaut spricht von Anbieten oder Organisieren von Glücksspielen. § 16 Ab...
	Die unter I.) 1. gestellte zentrale Frage kann nun beantwortet werden: Das Pokerspiel, insbesondere die Form des "Seven Card Stud Poker" ist ein Glücksspiel im Sinne des Glücksspielgesetzes, da für Gewinn und Verlust die Zufallselemente überwiegen. ...
	Die Neuberechnung der Rechtsgebühr für "Seven Card Stud Poker" erfolgte, da bei der Schätzung alle Umstände zu berücksichtigen sind, die für die Grundlagen der Abgabenerhebung von Bedeutung sind. Die Neuberechnung baut grundsätzlich auf der vom Finan...
	- der mit 42% geschätzte Degressionsabschlag, der sich daraus ergibt, dass die Vergebührung tatsächlich am Ende jedes Einzelspiels, wenn der Pot dem Gewinner zugeschoben wird, erfolgen müsste. Da das eine Schrumpfung des Spielkapitals während eines S...
	- der Abschlag für Turnierspiele, da diese nach einer anderen Spielregel abgehalten werden.
	Somit wurde die Bemessungsgrundlage in einer Höhe geschätzt, die einem tatsächlichen Ablauf des Spielgeschehens, bei welchem die Gebühr auch tatsächlich entrichtet wird, entspricht.
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